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A EINLEITUNG 

1 Inhalte und Ziele des Bebauungsplans 

(Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, §§ 2a und 4c BauGB, Nr. 1 a) 

1.1 Planziel sowie Standort, Art und Umfang des Vorhabens 

Die Marktgemeinde Hösbach betreibt die Aufstellung des Bebauungsplanes „Erweiterung Sternberg“ für den Ortsteil 

Wenighösbach. Ziel des Bebauungsplanes ist es, den dringenden Wohnraumbedarf der Region durch die Ausweisung 

eines Allgemeinen Wohngebietes auf einer Fläche von rd. 2,96 ha zu decken. Die Fläche befindet sich am östlichen 

Rand der Ortslage von Wenighösbach an der Gabelung zwischen Friedhofstraße und Dorfstraße (Abb. 1). Im Bebau-

ungsplan liegen folgende Flurstücke: Gemarkung Wenighösbach, Gemarkungsnummer 090349: 3459/2, 3460, 3559 

bis 3563, 3563/1, 3606 bis 3617 sowie jeweils teilweise 3536, 3558, 3558/1, 3618 und 3626. Zusätzlich ist zur Ent-

wässerung ein Regenrückhaltebecken und Entwässerungsgraben in Richtung der Hösbach geplant, der südlich des 

geplanten Baugebiets in den Flurstücken 5128, 2465, 2465/1 und 2461 der Gemarkung Wenighösbach verlaufen 

soll.  

Auf den Flächen im Geltungsbereich finden sich derzeit Streuobstbestände, Frischwiesen, Ruderalflächen und ver-

einzelt Privatgärten bzw. Kleingartenanlagen. Im Norden schließt das Gebiet an Grünlandbestände an. Im Südwesten 

des Bebauungsplans befindet sich Wohnbebauung. Im Osten wird der Planungsbereich von der Friedhofstraße be-

grenzt.   

Abb. 1: Lage des Plangebiets, Quelle: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2019), © OpenStreetMap 
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Abb. 2: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan „Erweiterung Sternberg“, Stand 20.01.2026, Quelle: PlanES. 
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1.2 Beschreibung der Festsetzungen des Bebauungsplans 

Art und Maß der baulichen Nutzung 

Für das Allgemeine Wohngebiet (W 1-3) gilt: 

Allgemein zulässig sind (gem. § 4 Abs. 2 BauNVO): 

-Wohngebäude, 

-die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nichtstörende Handwerks-

betriebe und  

-Anlagen für soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

 

Ausnahmsweise werden zugelassen (gem. § 4 Abs. 3 BauNVO): 

-Anlagen für Verwaltungen 

 

Nicht zulässig sind (gem. § 1 Abs. 5 sowie § 1 Abs. 6 BauNVO):  

-sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

-Anlagen für kirchliche und kulturelle Zwecke  

-Gartenbaubetriebe und Tankstellen 

Die maximale Traufhöhe bzw. maximale Oberkante Attika ist im WA 1, WA 2 und WA 3 mit 7,00 m als Höchstmaß 

festgesetzt. 

Die max. zulässige Gebäudehöhe (OK Geb. max.) beträgt = 11,0 m über dem natürlichen Gelände. 

Als maximal zulässige talseitige Gebäudehöhe gilt das Maß von der natürlichen Geländeoberfläche (talseitig, vor 

Eingriff, vgl. Skizze siehe oben und Höhenlinien in der Plankarte) bis zum höchsten Punkt der Dachhaut. Technische 

Aufbauten wie Schornsteine, Solaranlagen, Aufzüge, Lüftungsanlagen bleiben unberücksichtigt. 

Aufgeständerte Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind nur zulässig, wenn sie mindestens ihrer jeweili-

gen Aufständerungshöhe entsprechend von der nächstgelegenen Gebäudeaußenwand abgerückt werden. Aufge-

ständerte Module sind im Zusammenhang mit Solar-Gründächern (Kombination von PV und Dachbegrünung) aus-

drücklich erwünscht. 

 

Bauweise 

WA 1: Zulässig sind Einzelhäuser (E) und Doppelhäuser (D). Für die Teilbauflächen WA 1 wird die abweichende Bau-

weise im Sinne einer offenen Bauweise dahingehend festgesetzt, dass Gebäude im Sinne von Doppelhäusern bei 

den gemäß Plandarstellung markierten Grundstücken paarweise an der seitlichen Nachbargrenze errichtet werden 

müssen. Die Gesamtlänge von Einzel- und Doppelhäusern darf 30,0 m nicht überschreiten. 
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WA 2: Zulässig sind Einzelhäuser (E). 

Es wird die abweichende Bauweise dahingehend festgesetzt, dass Gebäude in offener Bauweise eine Länge von 30,0 

m nicht überschreiten dürfen. 

 

WA 3: Zulässig sind Hausgruppen (H). Die Gesamtlänge von Hausgruppen darf 30,0 m nicht überschreiten. 

 

Stellung der baulichen Anlagen 

Die innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen angegebene Firstrichtung ist als Hauptfirstrichtung (bei geneig-

ten Dächern) und für die Ausrichtung des Hauptbaukörpers bindend. 

 

Überbaubare Grundstücksflächen 

In den nicht überbaubaren Grundstücksflächen der als Doppelhaus oder Hausgruppe festgesetzten Flächen ist ein 

seitlicher Sichtschutz an Terrassen in einer Höhe bis zu 2,00 m, gemessen ab Oberkante Fertigfußboden Erdgeschoss, 

und in einer Länge von bis zu 4,00 m, gemessen ab Fassade, zulässig.  

 

Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 

Garagen und Carports sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Garagen und 

Carports haben einen vorderen Abstand von mindestens 5 m zur Straßenbegrenzungslinie einzuhalten. Auf die je-

weils gültige Stellplatzsatzung des Marktes Hösbach wird verwiesen.  

Gehwege, Stellplatzzufahrten sowie Hofflächen auf den Baugrundstücken sind in wasserdurchlässiger Bauweise zu 

befestigen (z. B. wassergebundene Wegedecken, weitfugige Pflasterungen, Rasenpflaster, Schotterrasen oder Po-

renpflaster). 

 

Höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden 

Auf den Flächen, für die der Bebauungsplan eine Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern bzw. Hausgruppen zulässt 

(WA 1 + 3), ist auf Baugrundstücken mit einer Grundstücksgröße unter 340 m² nur eine Wohnung zulässig. Bei Grund-

stücksgrößen von 340 m² und mehr sind zwei Wohnungen zulässig. Ausgenommen hiervon ist WA 2, hier sind Ge-

schosswohnungsbau und somit mehr Wohnungen vorgesehen. 

Bei Doppelhäusern zählt jede Haushälfte, bei Hausgruppen jede Hauseinheit als Wohngebäude. 

 

Öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung Spielplatz 

Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als 5 Wohnungen ist ein Spielplatz herzustellen, auszustatten und zu 

unterhalten. Auf die jeweils gültige Fassung der Spielplatzsatzung des Marktes Hösbach wird verwiesen.  
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Dachform und Dachneigung 

Zulässig sind für die Hauptgebäude im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 Flachdächer (FD) als flach geneigte Dächer 

mit einer Neigung von maximal 10°. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 3 sind ausschließlich Sattel-

dächer (SD) und gegeneinander versetzte Pultdächer (PD) mit einer Dachneigung von 15° – 45° zulässig. 

Garagen, Carports und Nebengebäude sollen sich der Dachneigung des Hauptgebäudes anpassen oder als Flachdach 

(bis max. 10°) mit Dachbegrünung ausgebildet werden.  

 

Dacheindeckung 

Zulässig sind im Allgemeinen Wohngebiet zur Dacheindeckung nicht spiegelnde oder reflektierende Materialien. Zu-

lässig sind Eindeckungen in Rot-, Braun- und Grautönen. 

Flachdächer und flach geneigte Dächer sind extensiv zu begrünen. Das betrifft alle Dächer der Hauptgebäude, Gara-

gen und Carports. (vgl. auch TF A 7.5) 

Ausgenommen von der Vorgabe zur Dachbegrünung sind technische Aufbauten, Treppen, Oberlichter und zur Be-

gehung vorgesehene Flächen wie Terrassen und Revisionswege.  

Die Ergänzung der Dachbegrünung durch Solar- und Photovoltaikanlagen als so genanntes „Solar-Gründach“ ist zu-
lässig, sofern die dauerhafte Begrünung der Dachfläche sichergestellt ist. Um die Funktion beider Komponenten zu 

gewährleisten, soll der Abstand der Traufkante bei aufgeständerten Modulen oder Panels zur OK des Substrates 

mind. 20 cm betragen. 

 

Dachaufbauten 

Dachgauben und Quergiebel, Dachflächenfenster und Dacheinschnitte müssen einen Mindestabstand von 1,25 m 

zur Giebelwand aufweisen. Die Gesamtbreite mehrerer Dachaufbauten und Dacheinschnitte darf maximal 2/3 der 

jeweiligen traufseitigen Gebäudeaußenwand betragen. Quergiebel dürfen max. die Hälfte der jeweiligen traufseiti-

gen Gebäudeaußenwand, breit sein. 

Der First von Dachaufbauten oder Quergiebeln bzw. die Oberkante von Dacheinschnitten muss mindestens 0,90 m 

unter der Oberkante des Firstes der Hauptdachfläche liegen. Gauben in zweiter Reihe sind nicht zulässig. 

 

Staffelgeschosse 

In den Allgemeinen Wohngebieten sind Staffelgeschosse an mindestens zwei Fassadenseiten (talseitig und eine Gie-

belseite) um mindestens 2,0 m zur darunterliegenden Gebäudeaußenkante zurückzusetzen. 

 

Doppelhäuser und Hausgruppen 

Doppelhaushälften und Hausgruppen sind in Bezug auf Dachform und Dachneigung identisch zu errichten. Horizon-

tale und vertikale Versätze dürfen max. 2,00 m betragen.  
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Einfriedungen und Stützmauern 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3 sind Einfriedungen straßenseitig auf eine Höhe von 1,20 

m und seitlich bzw. zwischen den Gärten auf 1,50 m jeweils über der Geländeoberkante zu begrenzen. Im Sichtdrei-

eck von Kreuzungen, Einmündungen und Einfahrten darf die Höhe von 0,80 m nicht überschritten werden, um die 

Übersichtlichkeit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Bei Einfriedungen ist eine Bodenfreiheit von mind. 10 cm 

Höhe auszubilden. 

Zum Sichtschutz der Wohngärten sind Hecken aus Laubgehölzen und Holzzäune (unbehandelt oder lasiert) zulässig. 

Die vorgenannten Höhen dürfen nicht überschritten werden.  

Vorgartengestaltung: Um die natürliche Wasseraufnahme der nicht überbauten Flächen zu gewährleisten, sowie die 

thermische und hydrologische Belastung zu mindern, sind in Vorgärten Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten oder 

-schüttungen und ähnliche Befestigungen unzulässig. Die Grundstücke sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder 

herzustellen. Ein nicht versickerungsfähiger und aufheizender Bodenbelag (niedriger Albedo-Wert) ist verboten. 

Zuwege und Zufahrten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken und, soweit es die Art der Nutzung, Verkehrssicher-

heit und Barrierefreiheit zulassen, mit wasserdurchlässigen Belägen zu versehen. 

Im Übrigen wird auf die jeweils gültige Freiflächen- und Gestaltungssatzung (GestaltS) des Marktes Hösbach verwie-

sen. 

Stützmauern: Stützmauern zur Abfangung von natürlichem Gelände und Mauern zur Terrassierung des Geländes 

sowie zur Herstellung von Terrassen sind bis zu einer Höhe von 1,50 m (Ansichtshöhe) zugelassen. 

Stützmauern zur Abfangung von natürlichem Gelände und Mauern zur Terrassierung des Geländes sowie zur Her-

stellung von Terrassen sind bis zu einer Höhe von 1,50 m (Ansichtshöhe) zugelassen. An den jeweiligen Nachbar-

grenzen sind Stützmauern nur bis zu einer Höhe von maximal 1,00 m zulässig. Auf Art. 6 BayBO (Abstandsflächen) 

wird verwiesen. 

Werden durch die Geländesituation höhere Stützmauern erforderlich, so sind diese im Versatz mit Grün-/Pflanz-

streifen in einer Breite von mind. 1,0 m herzustellen. Der Nachweis über die Erforderlichkeit einer Stützmauer bzw. 

Mauer und die Einhaltung der Höhe sind im Bauantrag zu führen. Stützmauern aus Betonfertigteilen sind flächig zu 

begrünen. Der Verwendung von natürlichen Materialien (z. B. Bruchsteine aus der Region) in Trockenmauerwerken 

oder auch als bewehrte Stützmauern mit Fundament und Hinterbetonierung ist der Vorzug zu geben.  

In den nicht überbaubaren Grundstücksflächen der als Doppelhaus oder Hausgruppe festgesetzten Flächen ist ein 

seitlicher Sichtschutz an Terrassen in einer Höhe bis zu 2,00 m, gemessen ab Oberkante Fertigfußboden Erdgeschoss, 

und in einer Länge von bis zu 4,00 m, gemessen ab Fassade, zulässig.  

 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Oberflächenbefestigung: Gehwege, Stellplatzzufahrten sowie Hofflächen auf den Baugrundstücken sind in wasser-

durchlässiger Bauweise zu befestigen (z. B. wassergebundene Wegedecken, weitfugige Pflasterungen, Rasenpflas-

ter, Schotterrasen oder Porenpflaster). 

Die Grundstücksfreiflächen sind im Sinne des Versiegelungsverbotes gem. § 3 GestaltS vollständig zu begrünen. Es 

gilt: 1 Baum gem. Artenliste D 6 / 100 m² nicht überbaubarer Fläche i. S. § 19 Abs. 4 BauNVO (GRZ II), 1 frei wach-

sender Strauch gem. Artenlisten D 2 und D 3 / 25 m². Die verbleibenden Flächen sind gärtnerisch zu gestalten. Nicht 

zulässig sind Kies-, Schotter- oder Steingärten und ähnliche Befestigungen, die keine begrünten Flächen darstellen. 

Die Grundstücke sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen (§ 3 Abs. 4 GestaltS, vgl. B 4). Die gemäß 
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den zeichnerischen Festsetzungen bzw. A 8.3 anzupflanzenden Bäume und Sträucher können zur Anrechnung ge-

bracht werden. 

Dachbegrünung: Im Allgemeinen Wohngebiet sind alle flach geneigten Dächer bis 10° der Hauptgebäude, Garagen 

und Carports extensiv zu begrünen. Die Aufsaat kann aus Sedum-Arten oder Gräsern bestehen. Der Substrataufbau 

muss bei den Hauptgebäuden mind. 10 cm betragen. 

Beleuchtung: Bei der Außenbeleuchtung ist darauf zu achten, dass Beeinträchtigungen empfindlicher Vogelarten 

vermieden und keine nachteilige Wirkung auf nachtaktive Insekten ausgehen. Maßnahmen zur Vermeidung von 

Lichtverschmutzung sind z. B. insektenfreundliche Beleuchtung, Leuchten mit Abschirmung in Richtung Landschafts-

raum durch geeignete Lichtführung. Durch den Einsatz von Leuchtmitteln mit einer Farbtemperatur von 3.000 - 

4.000 Kelvin werden Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten vermieden. 

Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Anpflanzung standortgerechter, stadtklimafester Laubbäume gemäß Plankarte und Artenliste D 1 und – soweit hei-

misch – E 6 sowie von Sträuchern gemäß Plankarte und Artenliste D2 und D3. Eine Verschiebung der in der Plan-

zeichnung dargestellten Pflanzungen von bis zu 5 m gegenüber den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten 

ist zulässig.  

Zum Anpflanzen und zum Erhalt festgesetzte Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen sind fachgerecht zu 

pflegen und bei Ausfällen zu ersetzen; bei Baumaßnahmen sind sie samt Wurzelfläche gegen Beschädigungen ins-

besondere im Rahmen von Erdarbeiten und Lagerflächen zu schützen. 

Im WA 1 und WA 3 ist je Hauseinheit (Einzel-, Doppel- oder Reihenhaus) mindestens ein stadtklimafester und stand-

ortgerechter großkroniger Laubbaum zu pflanzen und zu unterhalten. Im WA 2 sind je Grundstück mindestens drei 

stadtklimafeste und standortgerechte großkronige Laubbäume zu pflanzen und zu unterhalten. Die gemäß Plankarte 

bzw. A 7.4 festgesetzten Bäume können zur Anrechnung gebracht werden. Für die Anpflanzungen sind großkronige 

Laubbäume in der Qualität Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 16 cm zu verwenden. Bei Anpflan-

zungen außerhalb größerer Grünflächen ist eine geeignete Baumscheibe mit entsprechender Schutzvorkehrung vor-

zusehen. 

 

Technische Einrichtungen, Satellitenschüsseln und Mobilfunkanlagen 

Parabolantennen für den Satellitenrundfunkempfang sind nur auf den Dachflächen zulässig. Mobilfunksendemasten 

und -anlagen sind auf den Dachflächen nicht zulässig. 

 

Wasserrechtliche Festsetzungen 

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung 

mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffent-

lich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG). Das auf 

Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist in Zisternen zu sammeln und gemäß dem Stand der Technik als 

Brauchwasser für die Gartenbewässerung zu nutzen, sofern weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-recht-

liche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

 

1.3 Bedarf an Grund und Boden 
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Der räumliche Geltungsbereich umfasst insgesamt rd. 2,96 ha. Hiervon entfallen auf die Wohnbauflächen rd. 1,82 

ha. Verkehrsflächen sowie Fußwege und verkehrsberuhigte Bereiche nehmen rd. 0,81 ha in Anspruch. Die öffentli-

chen und privaten Grünflachen umfassen insgesamt 0,12 ha. Hinzu kommt ein Regenrückhaltebecken mit 0,21 ha.  

 

Tab. 1: Strukturdaten des Bebauungsplans 

Typ Flächensumme 

Wohnbaufläche 1,82 

Verkehrsflächen und Fußwege 0,81 

Grünflächen 0,12 

Regenrückhaltebecken 0,21 

Gesamtfläche 2,96 ha 



Markt Hösbach, Ortsteil Wenighösbach| Bebauungsplan „Erweiterung Sternberg“ | Umweltbericht 

IBU Staufenberg (01.2026) 

13 

2 In Fachgesetzen und -plänen festgelegte Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan 

 von Bedeutung sind, und ihre Berücksichtigung bei der Planaufstellung 

(Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, §§ 2a und 4c BauGB, Nr. 1 b) 

2.1 Bauplanungsrecht 

Das Baugesetzbuch (BauGB)1 bestimmt in § 1a Abs. 3, dass die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheb-

licher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts im 

Sinne der Eingriffsregelung in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen sind. Hierzu zählen die Aus-

wirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-

schaft und die biologische Vielfalt (§ Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB). 

Über die Umsetzung der Eingriffsregelung hinaus gelten als Belange des Umweltschutzes gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

insbesondere auch 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der NATURA 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall und Immis-

sionsschutzrechtes, 

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht über-

schritten werden, und 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben b, c und d. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist für die genannten Belange des Umweltschutzes einschließlich der von der Eingriffsrege-

lung erfassten Schutzgüter eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umwelt-

auswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Entsprechend § 2a BauGB 

ist der Umweltbericht Teil der Begründung zum Bebauungsplan und unterliegt damit auch der Öffentlichkeitsbetei-

ligung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu 

berücksichtigen. 

Für Aufbau und Inhalt des Umweltberichts ist die Anlage 1 zum BauGB anzuwenden. Demnach sind in einer Einlei-

tung Angaben zu den Zielen des Bauleitplans, zu Standort, Art und Umfang des Vorhabens und zu den übergeordne-

ten Zielen des Umweltschutzes zu machen. Des Weiteren muss der Umweltbericht eine Beschreibung und Bewer-

tung der Umweltauswirkungen, Angaben zu Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen sowie zu 

Kenntnislücken und zur Überwachung der möglichen Umweltauswirkungen enthalten. Die Festlegung von Umfang 

und Detaillierungsgrad des Umweltprüfung obliegt aber der Gemeinde als Träger der Bauleitplanung (§ 2 Abs. 4 S. 

2). Nach § 2a BauGB geht der Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung in das Aufstellungsverfahren. 

 

 
1) BauGB i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2023 (BGBl. I Nr. 6) 

m. W. v. 01.02.2023. 
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2.2 Naturschutzrecht 

Anders als die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, die mit dem „Baurechtskompromiss“ von 1993 in das Bau-
planungsrecht aufgenommen worden ist, wirken das Artenschutzrecht (§ 44 BNatSchG), das Biotopschutzrecht (§ 

30 BNatSchG) und das NATURA 2000-Recht (§ 34 BNatSchG) direkt und unterliegen nicht der Abwägung durch den 

Träger der Bauleitplanung. 

Die Belange des Artenschutzes werden in einem separaten artenschutzrechtlichen Fachbeitrag behandelt, deren 

wesentliche Ergebnisse in Kap. 2.4 zusammengefasst sind. 

Als gesetzlich geschützte Biotope gelten nach § 30 Abs. 2 BNatSchG u. a. 

- natürliche und naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer und der dazu-

gehörigen uferbegleitenden Vegetation, 

- Moore, Sümpfe, Röhrichte, Großseggenrieder, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, 

- Zwergstrauch-, Ginster und Wacholderheiden, Borstgrasrasen, Trockenrasen, Wälder und Gebüsche trockenwarmer 

Standorte 

- Magere Flachland-Mähwiesen und Berg-Mähwiesen nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG, Streuobstwiesen, Stein-

riegel und Trockenmauern 

und in Bayern nach Art. 16 Nr.1 BayBNatSchG2 auch Hecken, lebende Zäune, Feldgehölze oder -gebüsche außerhalb 

geschlossener Ortschaften sowie Alleen an öffentlichen oder privaten Verkehrsflächen und Wirtschaftswegen.  

§ 34 BNatSchG regelt die Zulässigkeit von Projekten innerhalb von NATURA 2000-Gebieten und deren Umfeld. Ergibt 

die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die 

Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es unzulässig. Abweichend hier-

von darf ein Projekt nur zugelassen werden, soweit es aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 

Interesses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist und zumutbare Alternative nicht 

gegeben sind. 

Zu beachten ist schließlich auch das Umweltschadensgesetz3, das die Verantwortlichen eines Umweltschadens zur 

Vermeidung und zur Sanierung verpflichtet. Als Umweltschaden gilt eine Schädigung von Arten und natürlichen Le-

bensräumen nach Maßgabe des § 19 BNatSchG, eine Schädigung von Gewässern nach Maßgabe § 90 WHG oder eine 

Schädigung des Bodens i. S. § 2 Abs. 2 BBodSchG. 

Eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen ist nach § 19 BNatSchG jeder Schaden, der erhebliche 

nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands dieser Lebens-

räume oder Arten hat. Abweichend hiervon liegt eine Schädigung nicht vor, wenn die nachteiligen Auswirkungen 

zuvor ermittelt worden sind und genehmigt wurden oder durch die Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 30 

oder § 33 BauGB zulässig sind. 

Arten im Sinne dieser Regelung sind Arten nach Art. 4 Abs., 2 oder Anhang I der Vogelschutzrichtlinie sowie Arten 

der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie. Als natürliche Lebensräume i. S. des USchadG gelten Lebensräume der 

oben genannten Arten (außer Arten nach Anhang IV FFH-RL), natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem 

Interesse4 sowie Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten nach Anhang IV FFH-RL. 

 
2  Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. 

Juni 2021 (GVBl. S. 352) geändert worden ist 

3) Gesetz zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (Umweltschadensgesetz - USchadG). Art. 1 des Gesetzes zur Umsetzung der 
Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates über die Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden vom 10. 
Mai 2007. BGBl I S. 666, zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes 4. August 2016 (BGBl. I S. 1972). 

4) Hierzu zählen die Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL wie Borstgrasrasen, Pfeifengraswiesen, magere Flachland-Mähwiesen, Berg-
Mähwiesen, Hainsimsen- und Waldmeister-Buchenwald und Auenwälder. 
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2.3 Bodenschutzgesetz 

Nach der Bodenschutzklausel des § 1a (2) BauGB und den Bestimmungen des „Gesetzes zum Schutz vor schädlichen 
Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (BBodSchG)5 ist ein Hauptziel des Bodenschutzes, die Inan-

spruchnahme von Böden auf das unerlässliche Maß zu beschränken und diese auf Böden und Flächen zu lenken, die 

von vergleichsweise geringer Bedeutung für die Bodenfunktionen sind. 

Obwohl das Bodenschutzrecht keinen eigenständigen Genehmigungstatbestand vorsieht, sind nach § 1 BBodSchG 

bei Bauvorhaben die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Im § 4 des BBodSchG 

werden „Pflichten zur Gefahrenabwehr“ formuliert. So hat sich jeder, der auf den Boden einwirkt, so zu verhalten, 

dass keine schädlichen Bodenveränderungen hervorgerufen werden. Dies betrifft sowohl die Planung als auch die 

Umsetzung der Bauvorhaben. 

Nach § 7 BBodSchG besteht eine „umfassende Vorsorgepflicht“ des Grundstückseigentümers und des Vorhabens-
trägers. Diese beinhaltet insbesondere 

- eine Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Bodenveränderungen, 

- den Schutz der Böden vor Erosion, Verdichtung und anderen nachteiligen Einwirkungen auf die Bodenstruktur sowie 

- einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden. 

 

Die Bearbeitung, Umlagerung und Befahrung der Böden soll sich am Feuchtezustand orientieren (DIN 19731 und 

DIN 18915) und im nassen Zustand vermieden werden. In Nässeperioden ist der Baubetrieb darauf auszurichten, 

dass Baumaßnahmen, bei denen der Boden betroffen ist, schonend und nur bei geeigneten Witterungsverhältnissen 

durchgeführt werden, um unnötige Schäden zu vermeiden. 

Bei der Bauausführung ist auf die Einhaltung der derzeit eingeführten nationalen und europäischen Normen sowie 

behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen zu achten. Insbesondere sind die Bestimmungen 

- der DIN 18920 zum Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsdecken bei Baumaßnahmen, 

- der DIN 18915 für Bodenarbeiten sowie 

- der DIN 18916 für Pflanzarbeiten zu beachten. 

 

2.4 Übergeordnete Fachplanungen 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bebauungspläne den Zielen der Raumordnung und Landesplanung anzupassen. Ent-

sprechend sind die Gemeinden verpflichtet, die Ziele der Raumordnung und Landesplanung bei allen raumbedeut-

samen Planungen und Maßnahmen zu beachten. 

Im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 2020 ist die Marktgemeinde Hösbach zusammen mit der benachbar-

ten Marktgemeinde Goldbach als gemeinsames Mittelzentrum ausgewiesen. Der räumliche Geltungsbereich des 

Bebauungsplans „Erweiterung Sternberg“ Wenighösbach zwischen Dorfgemeinschaftshaus, Sternbergstraße und 
Friedhofstraße grenzt in der Karte 3 des Regionalplans „Landschaft und Erholung“ im Osten an ein landschaftliches 
Vorbehaltsgebiet und einen Bereich, der die wesentlichen zu schützenden Landschaftsbestandteile enthält, an. Zu 

schützende Landschaftsteile oder andere Schutzgebiete werden nicht tangiert. Die Planung kann insofern als an die 

Ziele der Raumordnung angepasst gelten. 

 
5) Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz -BBodSchG) vom 17. 

März 1998. BGBl. I S. 502, zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist. 
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Der Flächennutzungsplan des Marktes Hösbach stellt für den Bereich als überwiegend „Allgemeine Wohngebiete“ 
dar. In Teilflächen werden Obstbaumwiesen und Gehölze dargestellt. Nur im Osten überschneidet sich der Geltungs-

bereich geringfügig mit dem Landschaftsschutzgebiet „LSG innerhalb des Naturparks Spessart (ehemals Schutz-

zone)“. Aufgrund der geringen Überschneidung wird keine Änderung des FNP als erforderlich gesehen. Der südliche 

Bereich des Regenrückhaltebeckens liegt in einer Grünfläche, wird jedoch dementsprechend naturnah gestaltet. Die 

Planung entwickelt sich somit aus der übergeordneten Fachplanung.  

Abb. 3: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 2010 Markt Hösbach, Planteil Nord, Landkreis Aschaffenburg, ohne Maßstab. 

Das Plangebiet ist in rosa dargestellt. 

 

 
Abb. 4: Ausschnitt aus der Karte 3 des Regionalplans, ohne Maßstab. Die Lage des Plangebiets ist Rot umkreist. Quelle: www.re-

gierung.unterfranken.bayern.de, 29.05.2024. 
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B GRÜNORDNUNG 

1 Erfordernisse und Maßnahmenempfehlungen 

Aus den Ausführungen der Umweltprüfung (Teil C) zu den wertgebenden Eigenschaften und Sensibilitäten des be-

planten Standortes („Basisszenario“) ergeben sich aus Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege, der Erholungs-
vorsorge sowie zur Wahrung der Lebensqualität bestehender und neu entstehender Wohnquartiere spezifische An-

forderungen an die Planung, die über allgemeine Regelungen hinausgehen. Die Erarbeitung und Einbringung 

entsprechender Lösungen in die Bauleitplanung ist originäre Aufgabe der Grünordnung, Art und Umfang der daraus 

entwickelten Konsequenzen für den Bebauungsplan (Gebietszuschnitte, Festsetzungen etc.) aber wiederum Grund-

lage der Umweltprüfung. Um dieses in der Praxis eng verwobene Wechselspiel aus Planung und Bewertung trans-

parent darzulegen, werden in diesem Kapitel zunächst die sich aus der Bestandsaufnahme und -bewertung ergeben-

den Erfordernisse beschrieben. Maßgeblich für die Umweltprüfung ist dann aber allein deren Umsetzung im 

Bebauungsplan. 

Für das Gebiet „Erweiterung Sternberg“ lassen sich folgende Anforderungen definieren: 

 

a) Pflanzen und Tiere 

Bei den Maßnahmen zum Naturschutz im Planungsgebiet wirkt sich ein Erhalt von Freiflächen positiv auf die Arten-

vielfalt aus. Vorhandene Gehölzstrukturen sind, soweit möglich, zu erhalten und durch die Festsetzungen zu An-

pflanzungen bzw. gärtnerische Gestaltung innerhalb des Geltungsbereichs zu ergänzen. So werden wertvolle Le-

bensräume im Siedlungsbereich geschaffen, wovon insbesondere Arten der Gärten und Ortsrandlagen (Baum- und 

Gebüschbrüter, Fledermäuse) profitieren. Um dies zu gewährleisten, empfehlen sich variable und nicht zu dichte 

Anpflanzungen aus Einzelbäumen, Baum- und Strauchgruppen sowie Hecken im Verbund mit extensiv gepflegten 

Grünflächen. Durch diese Maßnahme lässt sich der Verlust der Nahrungshabitate der betroffenen Arten teilweise 

kompensieren sowie eine Erhöhung der Artenvielfalt erzielen. Die Artenauswahl sollte sich dabei an den in Kap. C 

2.1 genannten Artenlisten und Pflanzqualitäten orientieren. 

 

b) Boden und Wasser 

Nicht überbaubare Flächen sollten im Zuge der Erschließungsarbeiten konsequent vor dem Befahren bewahrt und 

von Lagerflächen freigehalten werden, um ihre natürlichen Bodenfunktionen zu bewahren. Vor allem die Verdich-

tung von Boden sollte vermieden werden, um zukünftig die Versickerung von Niederschlagswasser auf einer maximal 

großen Fläche zu gewährleisten. Soweit Querungen dieser Flächen z.B. für Leitungstrassen nötig sind, sollten diese 

gebündelt und frühzeitig als solche im Gelände markiert werden.  

Um einer Verminderung der Grundwasserneubildung im Plangebiet entgegenzuwirken, sollten möglichst viele der 

befestigten Flächen wasserdurchlässig befestigt werden. Dementsprechend bietet es sich an, Gehwege, Garagenzu-

fahrten, Hofflächen und Stellplätze mit wasserdurchlässigen Belägen anzulegen und Tiefgaragen und Dachflächen 

zu begrünen.  
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c) Kleinklima und Immissionsschutz 

Die Streuobstwiesen und Frischwiesen im Geltungsbereich spielen bei der Produktion von Frisch- und Kaltluft grund-

sätzlich eine bedeutende Rolle. Da um die Ortslage ausreichend freie Flächen erhalten bleiben, spielt die Umsetzung 

der Planung eine eher untergeordnete Rolle für die klimatischen Verhältnisse der angrenzenden Ortslage. Um die 

aktuelle Frischluftversorgung für bestehende Wohngebiet trotzdem uneingeschränkt zu gewährleisten, ist auf eine 

ausreichende Durchgrünung zu achten, um die Luftzirkulation zu erhalten. Der Belassung von Freiräumen im Gebiet 

kommt hierbei eine große Bedeutung zu. Auch Dach- und Fassadenbegrünungen sind hier wichtige Komponenten 

um das Lokalklima günstig zu beeinflussen. 

 

d) Landschafts- und Ortsbild sowie Erholung 

Zur Wahrung des Ortsrandbildes ist neben einer städtebaulich befriedigenden Gestaltung der geplanten Wohnbe-

bauung vor allem eine großzügige Eingrünung anzustreben. Entsprechende Maßnahmen der Ein- und Durchgrünung 

sollten umgesetzt werden (s. Artenlisten in Kap. C 2.1). Die geplanten Grünflächen innerhalb des räumlichen Gel-

tungsbereichs wirken sich dabei positiv auf das Landschaftsbild und den Erholungswert aus. Die einzugrünenden 

Flächen insbesondere im Nordosten und Nordwesten können einen harmonischen Übergang zwischen den angren-

zenden wegebegleitenden Gehölzen und der Bebauung schaffen. Die Fläche des Spielplatzes und die Fußwege soll-

ten so gestaltet werden, dass diese für Spaziergänger attraktiv sind. Wesentliche Aspekte hierbei sind neben einer 

ansprechenden parkartigen Gestaltung die ganzjährige Begehbarkeit der Wege und Ruhebänke. 

 

 

Abb. 5: Ausschnitt aus dem städtebaulichen Gestaltungsplan „Erweiterung Sternberg“, PlanES Stand: September 2022. 
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2 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

Die Berechnung des Ausgleichsbedarfs (s. Tab. 2) orientiert sich an den Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und 
Landschaft“, herausgegeben vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr6. Er dient als Orien-

tierungshilfe für eine fachlich und rechtlich abgesicherte Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. 

Die Methodik des Leitfadens lehnt sich an die Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV) vom 7. August 

2013 an und berücksichtigt dabei die spezifischen Anforderungen an städtebauliche Planungen. 

Die vorliegende Berechnung nimmt Teile des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Sternbergstraße, 2. Änderung 

03.11.1983“ als Ausgangszustand an. Hierbei handelt es sich um einige Verkehrsflächen. Sie stellt den rechtlichen 

Voreingriffszustand dar.  

Im Ergebnis ergibt sich ein Ausgleichsbedarf von 62.913,36 Wertpunkten (s. Tab. 2). 

 

Tab. 2: Ermittlung des Ausgleichsbedarfs des Schutzguts Arten und Lebensräume 

Bezeichnung Fläche (m²) Wertpunkte Eingriffsschwere Ausgleichsbedarf 

WP 

Öffentliche Grünfläche 

B 112 Mesophile Gebüsche 260 10 0,1 208 

B 432 Streuobstbestände im Komplex 22 10 0,1 17,6 

G 211 Mäßig intensiv genutztes ar-

tenarmes Grünland 

17 6 0,1 13,6 

V 332 Bewachsene unbefestigte 

Wege 
179 3 0,1 53,7 

Wohngebiet 1 

B112 Mesophile Gebüsche 440 10 0,4 1.408 

B 213 Feldgehölz mit überwiegend 

heimischen Arten 
2.059 12 1 24.708 

B 311 Einzelbaum, heimisch, junge 

Ausprägung 
20 5 0,4 24 

B 312 Einzelbaum, heimisch, mittlere 

Ausprägung 
415 9 0,4 1.328 

B 432 Streuobstbestände im Komplex 3.675 10 0,4 11.760 

G 11 Intensivgrünland, brachgefallen 5.959 3 0,4 7.150,8 

G 211 Mäßig intensiv genutztes ar-

tenarmes Grünland 

6.408 6 0,4 20.505,6 

G 212 Mäßig extensiv genutztes 

Grünland 
2.430 8 0,4 7.776 

P 21 Privatgärten, strukturarm 1.185 5 0,4 1.422 

V 11 Verkehrsfläche, versiegelt 1.974 0 0,4 0 

V 32 Verkehrswege, befestigt, ge-

schottert 
1.175 1 0,4 1.410 

V 332 Bewachsene unbefestigte 

Wege 
456 3 0,4 547,2 

Regenrückhaltebecken (nur Beckenbereich) 

B 142 Schnitthecken mit überwie-

gend gebietsfremden Arten 
8 3 0,4 9,6 

 
6) Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (2021): Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft. Eingriffsregelung in der 

Bauleitplanung. Ein Leitfaden. Online verfügbar unter https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebau/leitfaden_eingriffsrege-
lung_bauleitplanung.pdf (letzter Zugriff 20.05.2022) 

https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebau/leitfaden_eingriffsregelung_bauleitplanung.pdf
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebau/leitfaden_eingriffsregelung_bauleitplanung.pdf
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G 12 Intensivgrünland, brachgefallen 143 3 0,4 171,6 

B 112 Mesophile Gebüsche 40 10 0,4 128 

Entwässerungsbereich (Entwässerungsgraben wird als Aufwertung genutzt) 

B 142 Schnitthecken mit überwie-

gend gebietsfremden Arten 
188 3 0 0 

G 12 Intensivgrünland, brachgefallen 711 3 0 0 

G 221 Mäßig artenreiche seggen- und 

binsenreiche Feucht- und Nasswiesen 
236 8 0 0 

B112 Mesophile Gebüsche 406 10 0 0 

B 312 Einzelbaum, heimisch, mittlere 

Ausprägung 
32 9 0 0 

K 11 Artenarme Säume und Stauden-

fluren 

274 3 0 0 

L 521 Weichholzauwälder junger bis 

mittlerer Ausprägung 
105 13 0 0 

F 12 Stark veränderte Fließgewässer 52 3 0 0 

Private Grünfläche, ohne Eingriff 

B112 Mesophile Gebüsche 262 10 0 0 

B432 Streuobstbestände im Komplex 306 10 0 0 

G11 Intensivgrünland 2 3 0 0 

G211 Mäßig intensiv genutztes arten-

armes Grünland 
124 6 0 0 

Summe 29.563   78.641,7 

Planungsfaktor Begründung Sicherung 

Dachbegrünung Begrünte Dächer wirken einer extremen Aufheizung im 

Sommer entgegen und haben somit einen positiven Effekt 

auf das örtliche Klima. Zudem bieten sie Lebensräume ins-

besondere für Avifauna und Insekten. Sie dient mit der 

Dachbegrünung der Rückhaltung von Niederschlägen im 

Gebiet. 

Festsetzung in BP auf 

grundl. § 9 Abs. 1 Nr. 

25 BauGB 

  

 

Wasserdurchlässige Oberflächen be-
festigte Flächen 

Erforderliche Stellplätze, sowie sonstige befestigte, nicht 

überdachte Flächen sind mit wasserdurchlässiger Oberflä-

che herzustellen. Dies ermöglicht die Versickerung von Nie-

derschlagswasser vor Ort, was sowohl der Grundwasser-

neubildung als auch dem Bodenschutz dient. 

Festsetzung in BP auf 

grundl. § 9 Abs. 1 Nr. 

20 BauGB 

 

Baumpflanzungen Die Festsetzung einer Mindestanzahl von autochthonen 

Baumpflanzungen fördert langfristig sowohl Flora als auch 

Fauna im Plangebiet und seiner Umgebung. Gleichzeitig 

wird das lokale Klima durch Verschattung gefördert. 

Festsetzung in BP auf 

grundl. § 9 Abs. 1 Nr. 

25 BauGB 

 

Insektenfreundliche Beleuchtung Durch den Einsatz von Leuchtmitteln mit einer Farbtempe-

ratur von 3.000-4.000 Kelvin werden Beeinträchtigungen 

nachtaktiver Insekten vermieden. 

Festsetzung in B-Plan 

auf Grundl. § 9 Abs. 

1 Nr. 20 BauGB 

Nistkästen in Neubauten Viele gebäudebrütende Vogelarten wie Haussperling, Haus-

rotschwanz, Star oder Mehlschwalben leiden unter der zu-

nehmenden Abdichtung der modernisierten Hausfassaden, 

in denen sie keinen Platz mehr zum Brüten finden. Um 

diese Bruthabitate zu wahren, wird eine für gebäudebrü-

tende Arten freundliche Bauweise empfohlen mit entspre-

chenden Nischen oder eine adäquate Installation von Nist-

kästen am Gebäude für Nischen- und Halbhöhlenbrüter. 

Festsetzung in B-Plan 

auf Grundl. § 9 Abs. 

1 Nr. 20 BauGB 

Summe (max. 20%)  20 % 

Summe Ausgleichsbedarf (WP) 62.913,36 
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Die Berechnung des Ausgleichsbedarfs erfolgt durch die Multiplikation der Eingriffsfläche in m2 mit den Wertpunkten 

des jeweiligen Biotop- und Nutzungstypen (BNT) und der GRZ bzw. Eingriffsschwere. Die Zuweisung der Wertpunkte 

erfolgt bei geringer und mittlerer Bedeutung nach den pauschalierten Ansätzen 3 und 8, bei hoher Bedeutung nach 

Angabe der Biotopwertliste. BNT ohne naturschutzfachliche Bedeutung gemäß Biotopwertliste werden mit 0 WP 

bewertet. Bei BNT mit einer geringen oder mittleren naturschutzfachlichen Bedeutung ergibt sich die Eingriffs-

schwere aus der im Bebauungsplan festgesetzten GRZ. Bei Eingriffen in BNT mit hoher naturschutzfachlicher Bedeu-

tung wird eine Eingriffsschwere von 1 angenommen. Da im Rahmen der Biotoptypenkartierung ausschließlich BNT 

mit einer geringen oder mittleren naturschutzfachlichen Bedeutung erfasst wurden, werden fast alle BNT mit einer 

GRZ von 0,4 multipliziert. Eine Ausnahme bildet das „B 213 Feldgehölz mit überwiegend heimischen Arten“, die mit 
12 Punkten eine hohe Wertigkeit aufweist und mit einer Eingriffsschwere von 1 bewertet wird.  

Einige Flächen innerhalb des Geltungsbereichs erfahren keinen Eingriff, weshalb sie in der Bilanzierung eine Eingriffs-

schwere von 0 erhalten. Dies betrifft eine private Grünfläche sowie Teile des Entwässerungsbereichs.  

Der rechnerisch ermittelte Ausgleichsbedarf kann bei Maßnahmen um einen Planungsfaktor bis zu 20 % reduziert 

werden, soweit im Rahmen der Weiterentwicklung und Optimierung der Planung durch Vermeidungsmaßnahmen 

am Ort des Eingriffs die Beeinträchtigungen verringert werden. Voraussetzung ist, dass die Vermeidungsmaßnah-

men rechtlich verbindlich gesichert sind (z.B. festgesetzt nach § 9 BauGB oder vertraglich vereinbart nach § 11 

BauGB) und ihre positiven Wirkungen prognostisch quantifiziert und qualifiziert bewertet werden können. 

Der naturschutzrechtliche Ausgleich wird innerhalb des Bereichs des Regenrückhaltebeckens mit einer naturnahen 

Gestaltung des Entwässerungsgrabens in der Gemarkung Wenighösbach in den Flurstücken 2465 und 2465/1 durch-

geführt. Eine externe Ausgleichsfläche in der Gemarkung Hösbach in den Flurstücken 1892, 1891 und 1891/1 soll 

eine artenarme Ackerfläche in ein Habitat für Zauneidechsen sowie für Finkenvögel umwandeln, die aus artenrei-

chem Grünland und Gehölzanpflanzungen bestehen soll. Für die Beschreibung der Kompensationsmaßnahmen sei 

auf das Kapitel C 2.2 verwiesen.  
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C  UMWELTPRÜFUNG 

 

1 Bestandsaufnahme der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen und Prognose 

 über die Entwicklung des Umweltzustands 

(Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, §§ 2a und 4c BauGB, Nr. 2 a und b i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

1.1 Boden und Wasser einschl. Aussagen zur Vermeidung von Emissionen und zum sachgerechten Umgang 

 mit Abfällen und Abwässern (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a und e BauGB) 

Bodenfunktionen 

Das Plangebiet liegt in der Haupteinheitengruppe Rhein-Main-Tiefland in der Naturraumeinheit Vorderer Spessart 

(142) und damit in der Haupteinheitengruppe Odenwald, Spessart und Südrhön (D55) (LfU 20227). Der Boden im 

Geltungsbereich wird fast ausschließlich geprägt von Braunerde aus skelettführendem (Kryo-)Lehm (Glimmerschie-

fer oder Gneis) (Abb. 6, Nr. 744a). Hösbach selbst ist aufgrund der stark anthropogenen Nutzung erheblich überformt 

und wird bodenkundlich nicht differenziert. 

Abb. 6: Bodenhauptgruppen. Das Plangebiet ist rot umkreist. (Quelle: Umweltatlas Bayern, Übersichtskarte 1:25.000, unmaß-

stäblich). 
 

Nach der Bodenschutzklausel des § 1a (2) BauGB und dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) ist ein Hauptziel 

des Bodenschutzes die Inanspruchnahme von Böden auf das unerlässliche Maß zu beschränken und diese auf Böden 

und Flächen zu lenken, die von vergleichsweise geringer Bedeutung für die Bodenfunktionen sind.  

Mit der Umsetzung der Planung ist eine Beeinträchtigung bzw. der Verlust der folgenden, teilweise durch Vorbelas-

tung eingeschränkten Bodenfunktionen verbunden: 

 

7) Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU, Hrsg.): BayernAtlas. Abgerufen am 21.03.2022 
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- Lebensraumfunktion (Pflanzen, Tiere) 

- Wasserhaushaltsfunktion (Abflussregulierung, Grundwasserneubildung) 

- Produktionsfunktion (Nährstoffpotenzial und Nährstoffverfügbarkeit) 

- Filter- und Pufferfunktion für anorganische und organische Stoffe 

- Speicherfunktion (Kohlenstoffspeicherung) 

Diese Funktionen werden im Geltungsbereich durch die Schaffung eines Allgemeinen Wohngebiets stark beeinträch-

tigt. Um einer Beeinträchtigung der Grundwasserneubildung entgegenzuwirken, sollten möglichst viele der befes-

tigten Flächen wasserdurchlässig ausgeführt und Dachflächen begrünt werden. Zudem sollten nicht überbaubare 

Flächen im Zuge der Erschließungsarbeiten konsequent vor dem Befahren bewahrt und von Lagerflächen freigehal-

ten werden, um ihre natürlichen Bodenfunktionen zu bewahren.  

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Bauausführung Vorkehrungen zum schonenden Umgang mit dem Boden 

zu treffen sind. So gilt es Bodenschäden bei Ausbau, Trennung und Zwischenlagerung zu vermeiden, Baumaßnahmen 

auf die Bodenfeuchte abzustimmen, Stoffeinträge in den Unterboden zu verhindern, Bodenverdichtung zu vermei-

den bzw. zu minimieren und nach Abschluss der Bauphase naturnahe Bodenverhältnisse wiederherzustellen (Ver-

meidungsmaßnahme VB 01). 

 

Fläche  

Im Geltungsbereich werden überwiegend Grünflächen und Streuobstbestände überplant. Daher ist durch die Um-

setzung des Vorhabens von einer Beeinträchtigung des Schutzguts Fläche auszugehen. Die überplanten Streuobst-

bestände sind flächengleich im Umfeld auszugleichen. Letztlich ist hier eine Abwägung von sozialen, ökonomischen 

und ökologischen Aspekten vorzunehmen. Innerhalb der Gemarkung Hösbach sind keine besseren Standortalterna-

tiven erkennbar, um den steigenden Wohnbedarf der Gemeinde zu decken. 

 

Grund- und Oberflächenwasser 

Das Plangebiet liegt im hydrogeologischen Großraum „Südwestdeutsches Grundgebirge“ und weist die folgenden 
hydrogeologischen Einheiten auf: 

 

Tab. 3: Übersichtstabelle der hydrogeologischen Einheit im Eingriffsgebiet 

Nr. 
Hydrogeologische 

Einheit 

Gesteins-

art 

Verfesti-

gung 

Hohlraum-

art 

Geochemi-

scher Ge-

steinstyp 

Durchlässig-

keit 
Leitercharakter 

1 

Metamorphe Ein-

heiten des Kristal-

linen Vorspessarts 

und Odenwaldes 

(ungegliedert) 

Metamor-

phit 
Festgestein Kluft silikatisch 

gering bis äu-

ßerst gering 

(<1E-5) 

Grundwasser-

Geringleiter 
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Aus Abbildung 7 kann entnommen werden, dass das Plangebiet außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten liegt. Es 

weist eine geringe bis äußerst geringe Durchlässigkeit auf (s. Tab. 3). Das nächste Trinkwasserschutzgebiet 

„Mömbris“ befindet sich ca. 4,3 km nördlich der betroffenen Fläche (s. Abb. 7) (LfU, 20228). Südlich des Plangebiets 

verläuft in ca. 150 m Entfernung der Hösbach. Als weiteres Fließgewässer befindet sich ca. 36 m östlich des Plange-

biets ein Bach welcher nach ca. 250 m in den Hösbach mündet.  

 

 

Abb. 7: Lage von Trinkwasserschutzgebieten (hellblau schraffiert). (Umweltatlas Bayern, Übersichtskarte 1:25.000, unmaßstäb-

lich, Abgerufen am 21.03.2022) 

 

Gesetzlich festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind von der Planung nicht betroffen. Das Gebiet liegt jedoch 

innerhalb eines sog. „wassersensiblen Bereich“. Diese Gebiete sind durch den Einfluss von Wasser geprägt und wer-

den anhand der Moore, Auen, Gleye und Kolluvien abgegrenzt. Sie kennzeichnen den natürlichen Einflussbereich 

des Wassers, in dem es zu Überschwemmungen und Überspülungen kommen kann. Nutzungen können hier beein-

trächtigt werden durch z.B. über die Ufer tretende Flüsse und Bäche, zeitweise hohen Wasserabfluss in sonst tro-

ckenen Tälern oder zeitweise hoch anstehendes Grundwasser. Im Unterschied zu amtlich festgesetzten oder für die 

Festsetzung vorgesehenen Überschwemmungsgebieten kann bei diesen Flächen nicht angegeben werden, wie 

wahrscheinlich Überschwemmungen sind. Die Flächen können je nach örtlicher Situation ein häufiges oder auch ein 

extremes Hochwasserereignis abdecken. An kleineren Gewässern, an denen keine Überschwemmungsgebiete oder 

Hochwassergefahrenflächen vorliegen kann die Darstellung der wassersensiblen Bereiche Hinweise auf mögliche 

Überschwemmungen und hohe Grundwasserstände geben und somit zu Abschätzung der Hochwassergefahr heran-

gezogen werden. Die wassersensiblen Bereiche werden auf der Grundlage der Übersichtsbodenkarte im Maßstab 1 

: 25 000 erarbeitet. Diese Karten enthalten keine Grundstücksgrenzen. Die Betroffenheit einzelner Grundstücke kann 

deshalb nicht abgelesen werden. Die Darstellung der wassersensiblen Bereiche erfolgt in einem Maßstabsbereich 

von ca. 1 : 9 000 bis 1: 750 000.  

 
8)  Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU, Hrsg.): BayernAtlas. Abgerufen am 21.03.2022 
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Aufgrund der Lage des Baugebietes (Hanggelände bzw. Hangfuß) muss nach langanhaltenden und ergiebigen Nie-

derschlagsereignissen mit dem erhöhten Andrang von Hang- und Schichtenwasser gerechnet werden, einhergehend 

mit einem Anstieg des Grundwasserspiegels der Bachniederung. 

Entsprechende Wasserhaltungsmaßnahmen sind als offene Wasserhaltung (z. B. Pumpensümpfe, Bauzeiten-

drainage) vorzusehen. Es wird empfohlen, grundsätzlich Erd- und Verlegearbeiten ausschließlich bei niedrigem 

Grundwasserstand und in Zeiten hoher Verdunstungsraten (z. B. Sommermonate) auszuführen. 

 

Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Das auf Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist in Zisternen zu sammeln und gemäß dem Stand der Technik 

als Brauchwasser für die Gartenbewässerung zu nutzen, sofern weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-

rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.  

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung 

mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffent-

lich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG). 

 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Nutzung moderner LED-Technologie, welche bedarfsgerecht eingesetzt 

wird. Darüber hinaus sind Solar- und Photovoltaikanlangen zulässig.  

 

 

1.2 Klima und Luft einschl. Aussagen zur Vermeidung von Emissionen, zur Nutzung erneuerbarer  Energien, 

 zur effizienten und sparsamen Nutzung von Energie sowie zur Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 

 (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a, e, f und h BauGB) 

Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Ortsrand von Wenighösbach zwischen der Sternbergstraße und Fried-

hofstraße. Die Sternbergstraße wird derzeitig durch Anlieger sowie landwirtschaftlichen Verkehr befahren. Die Fried-

hofstraße wird überwiegend als Zufahrt zu dem DJK-Verein Wenighösbach und den umliegenden landwirtschaftli-

chen Flächen genutzt. Auch nutzen Erholungssuchende den vorhandenen Friedhofsparkplatz als Ausgangspunkt für 

Spaziergänge. Ferner wird die im Verlauf Richtung Panoramaplatz abknickende Straße als Auffahrt zur Staatsstraße 

2307 genutzt. Mit einer Abnahme der Luftqualität durch die mit der Erschließung entstandenen Nutzung des Plan-

gebiets ist nicht zu rechnen. Da eine angemessene Ein- und Durchgrünung des Plangebiets erfolgt, wirkt sich dies 

positiv auf die Luftqualität aus. Nennenswerte Luftqualitätsverluste sind auch durch Einsatz moderner emissionsar-

mer Heizsysteme in der Wohnbebauung nicht zu erwarten.  

Die umliegenden Wälder, insbesondere nordwestlich von Wenighösbach, wirken als Kalt- und Frischluftentstehungs-

gebiete, welche vorwiegend nachts kalte Luft in die Tallagen bringen. Sie mildern zudem extreme Klimaverhältnisse 

wie Hitze, Trockenheit und Stürme.  

Die Ackerflur des Siedlungsrandes wirkt bei klaren Nächten als Strahlungsfläche, welche vor allem bei Windstille 

klimawirksam ist. Die im nahen Umland entstandene Kalt- und Frischluft fließt in Richtung des im Tal liegenden Hös-

bachs. Der in einer Senke liegende Ort fungiert dabei als Kalt- und Frischluftsammelgebiet. Diese folgt dann dem 

Verlauf des Hösbachs nach Südosten. Gemessen an dem Verlust an Strahlungsfläche im Verhältnis zu verbleibender 

klimawirksamer Fläche sind keine klimatischen Auswirkungen für umliegende Siedlungen zu befürchten.  
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Die Frischluftzufuhr von Nordost ist kaum eingeschränkt, da die Luftmassen überwiegend auf der südöstlichen Seite 

der Friedhofstraße Richtung Mönchshof fließen und weiterhin ein klimatischer Austausch mit dem Umland ermög-

licht wird. Auch hat die aus Norden und Nordosten kommende Kalt- und Frischluft weiterhin die Möglichkeit in die 

Wohnsiedlung zu strömen. Durch die Bebauung werden sich dadurch für die Anwohner keine nennenswerten kli-

matischen Veränderungen ergeben. Die Empfehlungen zur Wahl von heller Fassaden- und Oberflächenfarben wird 

begrüßt und kann auch die bioklimatische Belastung im Nahbereich herabsetzen.  

Zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten werden für die Außenbeleuchtung 

ausschließlich Leuchtmittel (LED-Leuchten) mit einer Farbtemperatur von 1.800 Kelvin bis maximal 2.700 Kelvin un-

ter Verwendung vollständig gekapselter Leuchtengehäuse, die kein Licht nach oben emittieren, eingesetzt. 

 

 

 

1.3 Menschliche Gesundheit und Bevölkerung einschl. Aussagen zur Vermeidung von Lärmemissionen 

 (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 c und e BauGB) 

Das Plangebiet schließt unmittelbar an die bestehende Wohnbebauung im Süden von Wenighösbach an. Die Berei-

che erhöhter Lärmemission konzentrieren sich überwiegend um die südlich vom Plangebiet liegende Dorf- und Lili-

enstraße.  

Ausgehend von der Annahme, dass die Lärmausdehnung durch Straßenverkehr grundsätzlich mit der Ausbreitung 

von stofflichen Emissionen – Stickoxiden und Feinstaub – korreliert, ist für den Bereich des geplanten Wohngebiets 

aktuell mit einer geringen Belastung zu rechnen. Es ist nicht von einer nennenswerten Zunahme des Verkehrsauf-

kommens durch die Wohnbebauung im Bereich der Sternberg- und Friedhofsstraße auszugehen. Ein immissions-

schutzrechtlicher Konflikt für die geplanten und bestehenden Wohngebiete ist daher nicht zu erwarten. Auch die 

verkehrliche Bewertung zum Bebauungsplan kommt zu dem Schluss, dass das Vorhaben keine unangemessen hohen 

oder unzumutbaren Verkehrsbelastungen generiert9.  

Hinsichtlich des Erholungswertes sind das direkte Eingriffsgebiet und die umliegenden Grünflächen mit ihrem Struk-

turreichtum als relativ hochwertig anzusehen. Die Begehbarkeit der bestehenden landwirtschaftlichen Wege im Um-

feld des Plangebiets sollte erhalten werden. Es ist darauf zu achten, dass keine Wegeverbindungen gekappt werden. 

Eine durch die Bebauung eintretende Minderung des Erholungswertes ist durch ausreichend Ein- und Durchgrünung 

des Plangebiets, bei größtmöglichem Erhalt der bestehenden Gehölzstrukturen, als vertretbar zu bewerten. 

 

 

1.4 Tiere und Pflanzen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB) 

1.4.1 Vegetation und Biotopstruktur 

Auf den Flächen im Geltungsbereich finden sich Streuobstbestände, Frischwiesen und vereinzelt Privatgärten bzw. 

Kleingartenanlagen. Im Gebiet kommen vor allem im Südwesten Streuobstbestände mit teilweise alten Bäumen mit 

Höhlen und Totholz vor (s. Abb. 8).  

An mehreren Standorten im Geltungsbereich kommen mesophile Gebüsche sowie Feldgehölze mit einheimischer, 

standortgerechter Artenzusammensetzung und alter Ausprägung vor (s. Abb. 12 und Tab. 7).  

 
9) Freudl VERKEHRSPLANUNG: Bebauungsplan „Erweiterung Sternberg“ verkehrliche Bewertung vom 29.05.2024.  
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Die Privatgärten liegen überwiegend im Nordosten des Plangebiet und weisen eine geringe Artenvielfalt auf (s. Abb. 

13). Darüber hinaus lassen sich mehrere heimische Einzelbäume mittleren Alters im Plangebiet finden. 

 

Typ B432 Streuobstbestände im Komplex mit intensiv bis extensiv genutztem Grünland, mittlere bis alte Ausprägung 

Die vorhanden Streuobstbestände weisen einen Unterwuchs aus artenarmen, gräserdominierte Frischwiesen auf, 

die zum Zeitpunkt der Begehung am 29. Mai 2024 kaum Blüten zeigten (s. Abb. 8, Artenliste Tab.4). Die Flächen 

werden von hochständigen Gräsern wie Glatthafer, Weicher Trespe und Knäuelgras dominiert. Die Krautschicht ist 

artenarm und weist Stickstoffzeiger und Ruderalarten wie Brennnessel, Wiesenkerbel, Stumpfblättriger Ampfer auf.  

 

 

Abb. 8: Streuobstbestand mit arten- und blütenarmem Unterwuchs, gräserdominiert am 29.04.2024. Foto: IBU 2024. 

 
 
Tab. 4: Artenliste des Typs B432 Streuobstbestände im Komplex mit intensiv bis extensiv genutztem Grünland, mittlere bis alte 

Ausprägung 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name (Haupt-) Vorkommen Pflanzensoziologische Zuord-
nung 

Bemerkung 

Achillea millefolium Schafgarbe Frischwiesen und -weiden <OC Arrhenetalia>, B Cirsio-
Brachypodion, Prunetalia 

 

Anthriscus sylvestris Wiesen-Kerbel  O Arrhenatheretalia, V Arction 

lappae 
Frische- und Stick-

stoffzeiger 

Arrhenatherum elatius Glatthafer Frischwiesen und -weiden, 
Raine u.a. 

VC Arrhenatherion  

Malus domestica Kultur-Apfel Kulturpflanze --- 
 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel Laubwälder KC Querco-Fagetea, V Car-

pinion, V Alno-Ulmion 

 

Galium mollugo agg. Wiesen-Labkraut nährstoffreiche Unkraut-

fluren, Feuchtwiesen 

nährstoffreiche Unkrautfluren, 

Feuchtwiesen 
 

Holcus lanatus Wolliges Honiggras Feuchtwiesen, Wieden KC Molinio-Arrhenatheretea häufig 

Lolium perenne Deutsches  

Weidelgras 

Frischwiesen und -weiden AC Lolio-Cynosuretum, V Poly-

gonion avicularis 

Stickstoffzeiger, 

Frischezeiger 
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Prunus spec. Kirsche Kulturpflanze --- 
 

Prunus domestica ssp.  

domestica 

Pflaume 
   

Juglans regia Echte Walnuss Laubwälder A Aceri-Tilietum, A Querco-Ul-
metum 

 

Rumex obtusifolius Stumpfblättriger 
Ampfer 

nährstoffreiche Stauden- 
und ausdauernde Unkraut-

fluren 

V Agropyro-Rumicion, V Aego-
podion podagrariae, V Arction 

lappae 

Frische- bis Nässe-
zeiger, Stickstoff-

zeiger 

Urtica dioica Große Brennnessel nährstoffreiche Unkraut-

fluren, Bruch- und Auen-
wälder 

KC Artemisietea Nährstoff- und 

Feuchtezeiger 

 

Mäßig intensiv genutztes, artenarmes Grünland und Intensivgrünland, brachgefallen 

Das Grünland im Plangebiet ist überwiegend mäßig artenreich bis artenarm und wies bei der Begehung Ende Mai 

2024 eine starke Dominanz an Obergräsern und nur einen geringen Blütenreichtum aus. 

 

Abb. 9: V332, bewachsener unbefestigter Grünweg und Typ G211 Mäßig intensiv genutztes, artenarmes Grünland. Foto: 

IBU 2024. 
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Abb. 10: G11 Intensivgrünland, brachgefallen im Nordosten des Geltungsbereichs. Foto: IBU 2024. 

 

Tab. 5: Artenliste des Typs G211 Mäßig intensiv genutztes, artenarmes Grünland 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher 
Name 

(Haupt-) Vorkommen Pflanzensoziologische Zuord-
nung 

Bemerkung 

Achillea millefolium Schafgarbe Frischwiesen und -weiden <OC Arrhenetalia>, B Cirsio-
Brachypodion, Prunetalia 

 

Anthriscus sylvest-
ris 

Wiesen-Kerbel 
 

O Arrhenatheretalia, V Arction 
lappae 

Frische- und Stickstoff-
zeiger 

Arrhenatherum  
elatius 

Glatthafer Frischwiesen und -weiden, Raine 
u.a. 

VC Arrhenatherion 
 

Centaurea jacea Wiesen- 

Flockenblume 

Frischwiesen und -weiden KC Nardo-Callunetea, V Me-

sobromion erecti  

 

Cynosurus cristatus Weide- 

Kammgras 

Frischwiesen und -weiden, Tro-

cken- und Halbtrockenrasen 

VC Cynosurion, V Arrhenatherion 

elatioris, V Polygono-Trisetion 

Frischezeiger, mäßig bis 

viel Stickstoff zeigend 

Dactylis glomerata Knaulgras Unkrautfluren, Feuchtwiesen, 

Frischwiesen und -weiden, Tro-
cken-, Halbtrockenrasen, Säume, 
Wälder 

O Arrhenatheretalia, O Atrope-

talia, K Artemisietea, V Alno-Ul-
mion, V Mesobromion erecti 

Frischezeiger, mäßig bis 

viel Stickstoff zeigend 

Daucus carota Gewöhnliche 
Möhre 

nährstoffreiche Stauden- und 
Unkrautfluren, Frischwiesen und 

-weiden 

VC Dauco-Melilotion, V Me-
sobromion erecti 

Mäßigwärme- bis Wär-
mezeiger 

Galium mollugo 

agg. 

Wiesen- 

Labkraut 

nährstoffreiche Unkrautfluren, 

Feuchtwiesen 

nährstoffreiche Unkrautfluren, 

Feuchtwiesen 

 

Heracleum  

sphondylium 

Wiesen- 

Bärenklau 

Frischwiesen, Säume O Arrhenatheretalia; Arr-

henatheretum, DO Glechome-
talia Atropion, Alno-Ulmion 

 

Holcus lanatus Wolliges  
Honiggras 

Feuchtwiesen, Weideb KC Molinio-Arrhenatheretea häufig 

Hypericum  

perforatum 

Echtes  

Johanniskraut 

Säume, Magerrasen KC Trifolio-Geranietea Magerkeitszeiger 

Leucanthemum  

vulgare 

Wiesen- 

Margerite 

Frischwiesen OC Arrhenatheretalia, B Me-

sobromet. 

Pionier, Brachland 

Lolium perenne Deutsches 

Weidelgras 

Frischwiesen und -weiden AC Lolio-Cynosuretum, V Polygo-

nion avicularis 

Stickstoffzeiger, Frische-

zeiger 

Lotus corniculatus Hornklee Frischwiesen und -weiden OC Arrhenatheretalia; Mesobro-

mion, Molinion 

 

Phleum pratensis Wiesen- Frischwiesen und -weiden VC Cynosurion  
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Lieschgras 

Plantago  
lanceolata 

Spitzwegerich Frischwiesen und -weiden KC Molinio-Arrhenatheretea 
 

Ranunculus acris Scharfer Hah-

nenfuß 

Feuchtwiesen, Frischwiesen und 

-weiden 

KC Molinio-Arrhenatheretea, V 

Polygono-Trisetion, Arrhenathe-
rion elatioris, Calthion 

 

Rumex acetosa Wiesen- 
Sauerampfer 

Feuchtwiesen, Frischwiesen und 
-weiden 

KC Molinio-Arrhenatheretea, O 
Arrhenatheretalia, O Molinietalia 

caeruleae 

mäßig bis viel Stickstoff 
zeigend 

Silene dioica Rote  
Lichtnelke 

Frischwiesen und -weiden, aus-
dauernde Unkrautfluren, Bruch- 

und Auenwälder 

O Glechometalia hederaceae, V 
Polygono-Trisetion, V Arr-

henatherion elatioris 

Frische- bis Nässezeiger 

Stellaria graminea Gras- 

Sternmiere 

Äcker, Unkrautfluren, Feucht-

wiesen, Frischwiesen und -wei-
den, Borstgrasrasen und Zwerg-

strauchheiden 

O Nardetalia, K Molinio-Arr-

henatheretea 

Magerkeitszeiger 

Tragopogon  
pratensis 

Wiesen- 
Bocksbart 

Äcker und Unkrautfluren, Frisch-
wiesen und -weiden 

V Arrhenaterion elatioris mäßig bis viel Stickstoff 
zeigend 

Veronica  
chamaedrys 

Gamander- 
Ehrenpreis 

Frischwiesen und -weiden, aus-
dauernde Unkrautfluren 

V Trifolion medii, O Arrhenathe-
retalia, O Glechometalia heder-

aceae 

Frischezeiger 

Vicia sepium Zaun-Wicke ausdauernde Unkrautfluren, 

Frischwiesen und -weiden 

V Aegopodion podagrariae, V al-

liarion, O Arrhenatheretalia 

Frischezeiger, mäßig bis 

viel Stickstoff zeigend 

 

Typ G 212 Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland 

Auf den Flächen, die sich dem Typ des mäßig extensiv genutzten, artenreichen Grünlands (Typ G 212) zuordnen 

lassen, kommen 7 Arten der Tafel 34 des Bestimmungsschlüssels für Flächen § 30 BNatSchG/ Art 23 BayNatSchG vor 

(s. Artenliste, Tab. 6). Dazu zählen Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Wiesen-Margerite (Leucanthemum vul-

gare), Hornklee (Lotus corniculatus), Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum), Kleine Bibernelle (Pimpinella 

saxifraga), Feld-Hainsimse (Luzula campestris) und Feld-Klee (Trifolium campestre). Diese Arten erreichen jedoch 

insgesamt nur eine Deckung von ca. 20 %. Damit ist das Kriterium für den Typ G214 Artenreiches Extensivgrünland, 

Magere Glatthaferwiese sowie für einen Schutzstatus nach FFH-LRT § 30 BNatSchG/ Art 23 BayNatSchG nicht erfüllt. 

 

Abb. 11: Typ G 212 Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland im Südosten des Plangebiets. Foto: IBU 2024. 
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Tab. 6: Artenliste des Typ G 212, Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland, Arten der Tafel 34 des Bestimmungsschlüs-

sels für Flächen § 30 BNatSchG/ Art 23 BayNatSchG blau markiert 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name (Haupt-) Vorkommen Pflanzensoziologische 
Zuordnung 

Bemerkung 

Achillea millefolium Schafgarbe Frischwiesen und -weiden <OC Arrhenetalia>, B Cir-

sio-Brachypodion, Prune-
talia 

 

Agrimonia eupatoria Kleiner Odermennig Staudensäume trockenwarmer 

Standort, Laub- und Tannenwäl-
der mittlerer Standorte  

AC Trifolio-Agrimo-

nietum eupatorii, V Cir-
sio-Brachypodion, V Me-

sobromion erecti 

 

Arrhenatherum  

elatius 

Glatthafer Frischwiesen und -weiden, Raine 

u.a. 

VC Arrhenatherion  

Campanula  

rotundifolia agg. 
Rundblättrige  

Glockenblume 

   

Centaurea cyanus Kornblume Äcker und kurzlebige Unkrautflu-

ren 

OC Centauretalia cyani 
 

Cynosurus cristatus Weide-Kammgras Frischwiesen und -weiden, Tro-

cken- und Halbtrockenrasen 

VC Cynosurion, V Arr-

henatherion elatioris, V 
Polygono-Trisetion 

Frischezeiger, mäßig bis 

viel Stickstoff zeigend 

Centaurea jacea Wiesen- 

Flockenblume 

Frischwiesen und -weiden KC Nardo-Callunetea, V 

Mesobromion erecti  

 

Dactylis glomerata Knaulgras Unkrautfluren, Feuchtwiesen, 

Frischwiesen und -weiden, Tro-
cken-, Halbtrockenrasen, Säume, 

Wälder 

O Arrhenatheretalia, O 

Atropetalia, K Artemi-
sietea, V Alno-Ulmion, V 

Mesobromion erecti 

Frischezeiger, mäßig bis 

viel Stickstoff zeigend 

Galium mollugo agg. Wiesen-Labkraut nährstoffreiche Unkrautfluren, 
Feuchtwiesen 

VC Arrhenatherion 
 

Hypericum  
perforatum 

Echtes Johanniskraut Säume, Magerrasen KC Trifolio-Geranietea Magerkeitszeiger 

Leucanthemum  
vulgare 

Wiesen-Margerite Frischwiesen OC Arrhenatheretalia, B 
Mesobromet. 

Pionier, Brachland 

Lotus corniculatus Hornklee Frischwiesen und -weiden OC Arrhenatheretalia; 
Mesobromion, Molinion 

 

Luzula campestris Feld-Hainsimse Feuchtwiesen, Frischwiesen und -
weiden 

K Nardo-Callunetea, V 
Mesobromion erecti, O 

Arrhenatheretalia 

Säurezeiger 

Poa pratensis Wiesen-Rispengras 
 

K Molinio-Arrhenathe-
retea 

Frischezeiger, mäßig bis 
viel Stickstoff 

Pimpinella saxifraga Kleine Bibernelle Trockenrasen KC Festuco-Brometea mager, basen- u. meist 
kalkreich 

Prunella vulgaris Kleine Braunelle Kriech- und Trittrasen,Feuchtwie-

sen,Frischwiesen und -weide ,Tro-
cken- und Halbtrockenrasen, 

KC Molinio-Arrhenathe-

retea,  

Frischezeiger 

Trifolium campestre Feld-Klee Frischwiesen und -weiden, Tro-

cken- und Halbtrockenrasen 

VC Alysso-Sedion albi  

 

Randlich und im Plangebiet verteilt finden sich mesophile Gebüsche und Feldgehölze mit heimischen, häufigen Ar-

ten (s. Abb. 12, Artenliste Tab. 7). 
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Tab. 7: Artenzusammensetzung der mesophilen Gebüsche und Feldgehölze im Plangebiet 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name (Haupt-) Vorkommen Pflanzensoziologische Zuordnung Bemerkung 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel Hecken, Waldränder VC Berberidion, B Prunetalia 
 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel Laubwälder KC Querco-Fagetea, V Carpinion, V 
Alno-Ulmion 

 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn Säume OC Prunetalia; B Quercetalia pub., 
Fagetalia, Alno-Ul-mion. Erico-
Pinion u. a. 

wärmeliebend 

Hedera helix Gewöhnlicher Efeu Laubwälder mittlerer 
Standorte 

V Tilio-Acerion, V Carpinion Frischezeiger 

Juglans regia Echte Walnuss Laubwälder A Aceri-Tilietum, A Querco-Ul-
metum 

Stickstoffzeiger, 
Frische- bis Näs-

sezeiger 

Picea abies Gemeine Fichte 
   

Prunus avium Vogelkirsche, Süßkirsche Laub-, Mischwälder VC Carpinion, auch Fage., Alno-Ul-

mion 

 

Prunus spec. Kirsche Kulturpflanze --- 
 

Prunus spinosa Schlehe Gebüsche, Waldrän-
der, Auwälder, 
feuchte Laubwälder 

OC Prunetalia; B Alno-Ulmion, Car-
pinion 

Pionierpflanze 

Quercus robur Stiel-Eiche Mischwälder, Auen KC Querco-Fagetea, B Alno-Ulmion, 
feuchte Carpinion, Erico-Pinion, 

Dicrano-Pinion u.a. 

 

Rosa canina Heckenrose Waldränder, Hecken OC Prunetalia 
 

Rubus fruticosus agg. Brombeere Säume, Gebüsche, 

Wälder 

Soziologie je nach Kleinart 
 

Salix caprea Sal-Weide Laub- und Nadelwäl-

der mittlerer Stand-
orte und saurer, nähr-
stoffarmer Böden, 

Bruch- und Auenwäl-
der 

AC Epilobio-Salicetum capreae Frische- bis Näs-

sezeiger, Stick-
stoffzeiger 

Abb. 12: Mesophile Gebüsche und Feldgehölze im Plangebiet, Foto: IBU 2024. 
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Sambucus nigra Schwarzer Holunder Wälder, Hecken, Ge-
büsche, Schutt 

B Fagetalia, Prunetalia feucht, stick-
stoffreich 

Origanum vulgare Gewöhnlicher Dost Staudensäume tro-
ckenwarmer Standort 

OC Origanetalia vulgaris, V Me-
sobromion erecti, V Erico-Pinion 

Trockenheit u. 
Stickstoffarmut 

anzeigend 

 

 

Typ B 142 Schnitthecken mit überwiegend gebietsfremden Arten 

Südlich der Bebauung des Plangebiets soll ein Regenrückhaltebecken mit Entwässerungsgraben in Richtung des Ge-

wässers Hösbach verlaufen. An der Friedhofstraße befindet sich ein Parkplatz, südlich davon beginnt eine Schnitthe-

cke aus überwiegend gebietsfremden Arten. Hier ist der heimische Weißdorn vorzufinden (Crataegus monogyna), 

der Rest besteht aus den nicht-heimischen Schmetterlingsflieder (Buddleja davidii), Forsythien (Forsythia x interme-

dia Zabel) und Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus).  

  

Tab. 8: Artenzusammensetzung der Schnitthecke mit gebietsfremden Arten 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher 
Name 

(Haupt-) Vorkommen 
Pflanzensozio-
logische Zuord-
nung 

Bemerkung 

Buddleja davidii 
Schmetterlings-
flieder 

Zierstrauch; auch Rud.: Schutt, Straßenränder, Bahnanlagen, 
Uferböschungen. 

  Zierstrauch 

Crataegus monogyna Weißdorn Säume OC Prunetalia Wärmeliebend 

Forsythia ×  

intermedia Zabel 
Forsythie     unbeständiger 

Neophyt 

Prunus laurocerasus Kirschlorbeer     unbeständiger 
Neophyt 

Abb. 13: Strukturarmer Privatgarten im Plangebiet, Foto: IBU 2024. 
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Abb. 14: Schnitthecke mit vorwiegend gebietsfremden Arten, Foto: IBU 2025. 

 

Typ G 12 Intensivgrünland, brachgefallen (bei geplanten Regenrückhaltebecken) 

Der Großteil der Regenrückhaltefläche ist geprägt von Intensivgrünland, dass von einem Wirtschaftsweg (V332 Be-

wachsene, unbefestigte Wege) durchschnitten wird. Der Biotoptyp G 12 „Intensivgrünland, brachgefallen“ zeichnet 
sich aus durch mindestens zwei Jahre keiner Nutzung, Bewirtschaftung oder Pflege. Die Menge an Stickstoffzeiger 

ist hoch und es sind typische Ruderalarten vorzufinden. Aufgrund der Nähe zum Bach wachsen ein paar Feuchtezei-

ger.  

 

Tab. 9: Artenzusammensetzung des Intensivgrünlands 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name (Haupt-) Vorkommen Pflanzensoziologische Zuordnung Bemerkung 

Agrostis capillaris Rotes Straußgras 

Frischwiesen und -
weiden, Trocken- und 
Halbtrockenrasen, 

Zwergstrauchheiden 
und Borstgrasrasen 

    

Angelica sylvestris Wald-Engelwurz 

Wechselfeuchte bis si-
ckernasse Wiesen, 

Hochstaudenfluren, 

lichte AuenW u. ihre 
Säume, nährstoffan-

spruchsvoll.  

Molinietalia caeruleae, Filipendu-

lion, Calthion, Aegopodion po-

dagrariae, Alno-Ulmion, Aegopo-
dion podagrariae 

Feuchte- bis 

Nässezeiger 

Arrhenatherum elatius Glatthafer 
Frischwiesen und -

weiden, Raine u.a. 
VC Arrhenatherion   

Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume 
Frischwiesen und -

weiden 
KC Nardo-Callunetea   

Cirsium arvense Acker-Kratzdistel 
Äcker und nährstoff-
reiche Unkrautfluren 

  
Stickstoffreich-
tumzeiger 

Dactylis glomerata Knaulgras 

Unkrautfluren, 
Feuchtwiesen, Frisch-

wiesen und -weiden, 
Trocken-, 

  

Frischezeiger, 
mäßig bis viel 

Stickstoff zei-
gend 
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Halbtrockenrasen, 
Säume, Wälder 

Elymus repens Kriech-Quecke 

nährstoffreiche Stau-
den- und Unkrautflu-

ren, halbruderale 
Queckenrasen tro-
ckenwarmer Stand-

orte 

  

Wechselfeuch-
tezeiger, Stick-

stoffzeiger 

Equisetum arvense Acker-Schachtelhalm 

Äcker und kurzlebige 

Unkrautfluren, halbru-
derale Queckenrasen, 

Kriech- und Trittrasen 

  

Wechselfeuch-

tezeiger, Stick-
stoffarmut zei-

gend 

Heracleum sphondylium Wiesen-Bärenklau 
Frischwiesen, Säume, 
Uferstaudenfluren 

  Frischezeiger 

Iris pseudacorus Gelbe Schwertlilie 
nährstoffreiche Ge-
wässer, Bruch- und 

Auenwälder 

OC Phragmitetalia   
besonders ge-
schützt 

Parthenocissus  

quinquefolia 

Selbstkletternde  

Jungfernrebe 

Feuchtwiesen, Frisch-

wiesen und -weiden 
  

etablierter Neo-

phyt 

Phleum pratense Wiesen-Lieschgras 

Frischwiesen und -

weiden, Brachen, 
Parkrasen,  

    

Potentilla anserina Gänsefingerkraut Äcker, Wegränder VC Cynosurion 
Frischezeiger, 
mäßig viel Stick-
stoffzeiger 

Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß 

Feuchtwiesen, Frisch-
wiesen und -weiden,  

Bruch- und Auenwäl-
der, Äcker und kurzle-
bige Unkrautfluren 

VC Agropyro(Elymo)-Rumicion 
(Wechsel-
)Feuchtezeiger 

Rosa canina Hundsrose Waldränder, Hecken OC Prunetalia   

Rubus fruticosus agg. Brombeere 
Säume, Gebüsche, 
Wälder 

Soziologie je nach Kleinart   

Rumex obtusifolius Stumpfblättriger Ampfer 
nährstoffreiche Stau-
den- und ausdauernde 

Unkrautfluren 
  

Frische- bis Näs-
sezeiger, Stick-

stoffzeiger 

Trifolium pratense Rotklee   KC Molinio-Arrhenateretea   

Urtica dioica Große Brennnessel 

nährstoffreiche Un-

krautfluren, Bruch- 
und Auenwälder 

KC Artemisietea 
Nährstoff- und 

Feuchtezeiger 

 

Abb. 15: Brachgefallenes Intensivgrünland im Bereich für das geplante Regenrückhaltebecken, Foto: IBU 2025. 
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Typ B 112 Mesophile Gebüsche östlich des geplanten Regenrückhaltebeckens 

Am östlichen Rand des Intensivrasens befindet sich ein mesophiles Gebüsch mit heimischen Arten frischer Stand-

orte. Hier wachsen typische Arten wie der Rote Hartriegel (Cornus sanguinea), Weißdorn (Crataegus monogyna), 

Brombeere (Rubus fruticosus agg.) und Schwarzer Holunder (Sambucus nigra).    

 

Tab. 10: Artenzusammensetzung der mesophilen Gebüsche östlich des geplanten Regenrückhaltebeckens 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name (Haupt-) Vorkommen Pflanzensoziologische Zuordnung Bemerkung 

Cornus sanguinea Blutroter Hartriegel Hecken, Waldränder VC Berberidion   

Crataegus monogyna Weißdorn Säume OC Prunetalia Wärmeliebend 

Rubus fruticosus agg. Brombeere 
Säume, Gebüsche, 
Wälder 

Soziologie je nach Kleinart   

Sambucus nigra Schwarzer Holunder Säume OC Prunetalia Wärmeliebend 

 

Abb. 16: Mesophiles Gebüsch am östlichen Rand des Intensivgrünlands, Foto: IBU 2025 

 

Typ G 221 Mäßig artenreiche seggen- und binsenreiche Feucht- und Nasswiesen  

Südlich des Wirtschaftsweges inmitten des Intensivgrünlands ist eine Stelle von extensiver Feucht- und Nasswiesen 

zu finden, die rund 230 m2 groß ist. Dort sind einige feuchtezeigende Arten zu finden. Die kennzeichnenden Pflanzen 

einer Feuchtwiese sind die Flatterbinse (Juncus effusus) sowie der Kriechende Hahnenfuß (Ranunculus repens). Der 

Hahnenfuß besitzt einen besonders hohen Deckungsanteil. Somit handelt es sich um ein nach § 30 BNatSchG ge-

schütztes Biotop.  
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Tab. 11: Artenzusammensetzung der Feucht- und Nasswiese 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name (Haupt-) Vorkommen Pflanzensoziologische Zuordnung Bemerkung 

Equisetum arvense Acker-Schachtelhalm 

Äcker und kurzlebige 
Unkrautfluren, halbru-
derale Queckenrasen, 

Kriech- und Trittrasen 

 

Wechselfeuchte-

zeiger, Stickstoff-
armut zeigend 

Iris pseudacorus Gelbe Schwertlilie 

nährstoffreiche Ge-

wässer, Bruch- und 
Auenwälder 

OC Phragmitetalia   
besonders ge-
schützt 

Jacobaea aquatica Wasser-Greiskraut 
Nass- und Feuchtwie-
sen, Gräben und Quel-
len 

 Feuchtezeiger 

Juncus effusus Flatter-Binse 
Kriech- und Trittrasen, 
Feuchtwiesen, ausd. 
Unkrautfluren 

AC Epilobio-Juncetum effusi 

Feuchtezeiger, 
Säurezeiger, mä-

ßig bis viel Stick-
stoff zeigend 

Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß 

Feuchtwiesen, Frisch-
wiesen und -weiden,  

Bruch- und Auenwäl-

der, Äcker und kurzle-
bige Unkrautfluren 

VC Agropyro(Elymo)-Rumicion 
(Wechsel-)Feuch-
tezeiger 

Rumex obtusifolius Stumpfblättriger Ampfer 
nährstoffreiche Stau-
den- und ausdauernde 

Unkrautfluren 

 
Frische- bis Nässe-
zeiger, Stickstoff-

zeiger 

Urtica dioica Große Brennnessel 
nährstoffreiche Un-
krautfluren, Bruch- 

und Auenwälder 

KC Artemisietea 
Nährstoff- und 
Feuchtezeiger 

 

Abb. 17: Stelle mit Feucht- und Nasswiese inmitten des Intensivgrünlands, Foto: IBU 2025 
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Typ K 11 Artenarme Säume und Staudenfluren 

Nahe des Baches Hösbach befindet sich vor dem Ufergehölz ein artenarmer Saum aus Staudenfluren, die eine Breite 

von etwa 15 m aufweist. Es sind nährstoffreichtum- und nässezeigende Arten vorzufinden. Besonders kennzeich-

nend ist das Vorkommen von Neophyten, in diesem Fall das Drüsige Springkraut (Impatiens glandulifera). Weitere 

Pflanzen sind der Blutweiderich (Lythrum salicaria), die Große Brennnessel (Urtica dioica) und der Wasserpfeffer 

(Persicaria hydropiper).  

 

Tab. 12: Artenzusammensetzung des artenarmen Saumes und Staudenflur 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name (Haupt-) Vorkommen Pflanzensoziologische Zuordnung Bemerkung 

Impatiens glandulifera Drüsiges Springkraut 

Feuchte bis nasse 
WeichholzauenW u. -

gebüsche, Staudenflu-

ren an Bächen u. Grä-

ben, Pappelforste, 
nährstoffanspruchs-
voll 

Convolvuletalia, Glechometalia he-
deraceae, Salicion albae 

ozeanisch / 

Feuchte- bis Näs-

sezeiger 

Lythrum salicaria Blutweiderich 
Röhrichte, Sümpfe, 
Gräben 

  Feuchtezeiger 

Persicaria hydropiper Wasserpfeffer 
Pionierfluren, Äcker, 
kurzlebige Unkrautflu-

ren 

  Überschwem-

mung zeigend 

Urtica dioica Große Brennnessel 
nährstoffreiche Un-
krautfluren, Bruch- 

und Auenwälder 
KC Artemisietea 

Nährstoff- und 
Feuchtezeiger 

 

Abb. 18: Artenarmer Saum und Staudenflur entlang des Hösbachs, Foto: IBU 2025 
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Typ L 521 Weichholzauwälder junger bis mittlerer Ausprägung 

Zwischen der Hösbach und der artenarmen Staudenflur verläuft ein Streifen mit Arten des Weichholzauwald, mit 

junger bis mittlerer Ausprägung. Hier wachsen der Feld-Ahorn (Acer campestre), die Schwarzerle (Alnus glutinosa) 

und die Silberweide (Salix alba). Der Bestand ist nach § 30 BNatSchG geschützt.  

Tab. 13: Artenzusammensetzung des Weichholzauwald 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name (Haupt-) Vorkommen Pflanzensoziologische Zuordnung Bemerkung 

Acer campestre Feld-Ahorn Laubwälder KC Querco-Fagetea  

Alnus glutinosa Schwarzerle Bruch- und Auenwäl-

der 

 Überschwem-

mung zeigend 

Salix alba Silberweide Bruch- und Auenwäl-

der 

AC Salicetum albae Feuchte- bis Näs-

sezeiger, Über-
schwemmung zei-

gend 

 

Abb. 19: Weichholzauwälder entlang des Hösbachs, Foto: IBU 2025 
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1.4.2 Tierwelt (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB) 

Vögel  

Das Untersuchungsgebiet umfasste neben dem Plangebiet auch die im Westen liegende Weide und Wiese, sowie 

die angrenzende Wohnbebauung nördlich der Sternbergerstraße. Das erfasste Spektrum beinhaltet vor allem Baum- 

und Gebüschbrüter der Siedlungsrandlagen und des strukturreichen Offenlandes.  

Insgesamt wurden im Rahmen der tierökologischen Untersuchung über die Jahre 2020, 2021 und 2023 im Untersu-

chungsgebiet 51 Vogelarten nachgewiesen, wovon 8 (Bachstelze, Kolkrabe, Mauersegler, Mäusebussard, Mehl-

schwalbe, Rauchschwalbe, Rotmilan und Sperber) als Nahrungsgäste betrachtet werden können. Ebenso werden die 

acht Arten (Fasan, Fitis, Gartengrasmücke, Kernbeißer, Kleinspecht, Gartenrotschwanz, Sumpfmeise und Türken-

taube) für die nur ein Brutzeitnachweis vorliegt, gemäß Südbeck et al. 2005 als Nahrungsgast gewertet. Die He-

ckenbraunelle, der Kormoran und die Schwanzmeise sind als Durchzügler zu werten. Die übrigen 31 Arten sind als 

Brutvögel zu betrachten, 22 Arten werden als saP-relevante Arten in Bayern geführt.  

Im Hinblick auf die Gebäudebrüter sind Haussperling, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe und Mauersegler hervorzu-

heben, die im unmittelbaren Eingriffsbereich des geplanten Vorhabens jedoch ausschließlich als Nahrungsgäste auf-

treten. Die Brutstätten dieser Arten sind an geeigneten Gebäuden der umliegenden Wohnbebauung zu lokalisieren, 

wo verschiedenartige Nischen oder Höhlen genutzt werden können. In den Gehölzen und Streuobstbäumen des 

Plangebiets und seiner näheren Umgebung wurden die saP-relevanten Arten Goldammer, Stieglitz, Bluthänfling, 

Dorngrasmücke, Klappergrasmücke, Neuntöter, Turmfalke, Star, Steinkauz sowie der Grünspecht und Wendehals als 

Brutvögel festgestellt.  

Aufgrund der im Plangebiet vorhandenen Baumhöhlen ist für Höhlenbrüter die Vermeidungsmaßnahme V 02 zu 

beachten. Der Verlust der Baumhöhlen für die Vögel ist durch Anbringung von 19 Nistkästen (13x für Gartenrot-

schwanz, Trauerschnäpper, Grauschnäpper, Meisen; 2x für Star sowie 4x Spechtkästen für Grünspecht) an geeigne-

ten Standorten auszugleichen (CEF-Maßnahme C 01).  

Im Juli 2020 wurde ein Steinkauzruf im Plangebiet erfasst. Der genaue Standort konnte dabei nicht ermittelt werden. 

Aufgrund der Strukturen des Plangebiets ist zu erwarten, dass die Streuobstwiesen ein Fortpflanzungs- und Nah-

rungshabitat für den Steinkauz darstellen. Daher sind zwei Steinkauzröhren im räumlichen Umfeld des Vorhabens 

zu installieren (C 02).  

Wegen bodenbrütender Arten wie der Goldammer welche nordwestlich im Untersuchungsgebiet potentiell brütet, 

sowie einer Vielzahl von Frei- und Höhlenbrütern, die den Eingriffsbereich nutzen, kann eine individuelle Gefährdung 

einzelner Tiere nicht ausgeschlossen werden. Daher ist auch eine Bauzeitenbeschränkung notwendig (V 01). Die 

Baumhöhlen sind vor Beginn der Gehölzentfernung auf Besatz hin zu kontrollieren (V 02). Des Weiteren ist eine 

Strauch-Baumhecke für Finkenvögel und Grasmücken anzulegen (A 03). 

Für die Herstellung des Regenrückhaltebeckens mit Graben wird in Grünland und kleinräumig mesophiles Gehölz 

eingegriffen. Da dieser Bereich naturnah gestaltet wird (Kompensationsmaßnahme A 01), ist eine anlagen- und 

betriebsbedingte Beeinträchtigung der Avifauna nicht anzunehmen. Für die Bauphase sind jedoch die Bauzeitenbe-

schränkung (V 01) sowie die Baumkontrolle im Eingriffsbereich vor Beginn der Baumaßnahme (V 02) zu berücksich-

tigen. Unter Einhaltung dieser Vermeidungsmaßnahmen kann das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbots-

tatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG im Bereich des geplanten Regenrückhaltebeckens und Graben 

ausgeschlossen werden. 
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Das Vorkommen der genannten Arten zeigt, dass das Untersuchungsgebiet für die Vogelwelt einen strukturreichen 

Lebensraum mit hoher Artenvielfalt darstellt. Der Eingriffsbereich selbst bietet auch anspruchsvolleren Frei- und 

Höhlenbrütern geeignete Brutplätze, wobei insbesondere den Obstgehölzen besondere Bedeutung zukommt. 

 

Tab. 14: Artenliste Avifauna im Plangebiet und Umgebung 2020/2021/2023 

Art 
Wissenschaftlicher 

Name 

Amsel Turdus merula 

Bachstelze Motacilla alba 

Blaumeise Cyanistes caeruleus 

Bluthänfling Carduelis cannabina 

Buchfink Fringilla coelebs 

Buntspecht Dendrocopos major 

Dorngrasmücke Sylvia communis 

Elster Pica pica 

Fasan2020 Phasianus colchicus 

Fitis Phylloscopus trochilus 

Gartenbaumläufer2023 Certhia brachydactyla 

Gartengrasmücke Sylvia borin 

Gartenrotschwanz 
Phoenicurus 

phoenicurus 

Girlitz Serinus serinus 

Goldammer Emberiza citrinella 

Grauschnäpper Muscicapa striata 

Grünfink Carduelis chloris 

Grünspecht Picus viridis 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros 

Haussperling Passer domesticus 

Heckenbraunelle Prunella modularis 

Kernbeißer2020 
Coccothraustes 

coccothraustes 

Klappergrasmücke2023 Sylvia curruca 

Kleiber Sitta europaea 

Kleinspecht2023 Dendrocopos minor 

Kohlmeise Parus major 

Kolkrabe2023 Corvus corax 

Kormoran2023 Phalacrocorax carbo 

Mauersegler Apus apus 

Mäusebussard Buteo buteo 

Mehlschwalbe Delichon urbicum 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla 

Neuntöter2023 Lanius collurio 

Rabenkrähe Corvus corone corone 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 

Ringeltaube Columba palumbus 

Rotkehlchen Erithacus rubecula 
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Rotmilan Milvus milvus 

Schwanzmeise2021 Aegithalos caudatus 

Singdrossel Turdus philomelos 

Sperber2023 Accipiter nisus 

Star Sturnus vulgaris 

Steinkauz2020 Athene noctua 

Stieglitz Carduelis carduelis 

Sumpfmeise2023 Parus palustris 

Trauerschnäpper2021 Ficedula hypoleuca 

Türkentaube2023 Streptopelia decaocto 

Turmfalke Falco tinnunculus 

Wendehals2020 Jynx torquilla 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes 

Zilpzalp Phylloscopus collybita 

 

Säugetiere außer Fledermäuse 

Während drei Kontrollbegehungen zwischen 09.06. und 13.08.20 nach Ausbringung von 10 Haselmaustubes im Zuge 

der tierökologischen Untersuchung konnte kein Nachweis der streng geschützten Haselmaus (Muscardinus avel-

lanarius) im Plangebiet erbracht werden. Eine Betroffenheit der Art kann daher ausgeschlossen werden. Nicht aus-

zuschließen ist jedoch das Vorkommen des Siebenschläfers. Der Siebenschläfer ist gemäß Bundesartenschutzver-

ordnung besonders geschützt, er gilt jedoch nicht als gefährdet.  

Diese Bilchart könnte die vorhandene Gartenhütte im Nordosten des Plangebiets als Winterquartier nutzen. Eine 

Nutzung von Gartenhütten durch Bilche kann immer erst im Rahmen des Rückbaus vollständig geklärt werden, da 

in der Regel bei einer Vorabkontrolle nie alle Strukturen vollständig eingesehen werden können. Durch einen behut-

samen Rückbau der Hütte unter ökologischer Baubegleitung kann eine Gefährdung von Einzeltieren jedoch verhin-

dert werden (V 04). Sollte ein Tier in seinem Winterquartier gefunden werden, so ist das weitere Vorgehen mit der 

Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Grundsätzlich ist für diesen Fall ein geeigneter Bilchkasten vorzuhalten, 

der bei Bedarf als Ersatz für das Winterquartier genutzt werden kann.  

Aufgrund der nicht vorhandenen Ackerflur, welche als Habitat essenziell für den Feldhamster ist, kann ein Vorkom-

men von Feldhamstern ausgeschlossen werden. 

Es gibt keinen Anlass zur Annahme, dass andere streng geschützte Säugetiere im Plangebiet vorkommen könnten. 

 

Fledermäuse 

Im Untersuchungsgebiet wurden zwischen dem 25.06 und 10.09.2020 vier Abend- bzw. Nachtbegehungen unter 

Einsatz eines Ultraschalldetektors (Batlogger der Fa. Elecon) durchgeführt. Bei diesen wurde das Plangebiet syste-

matisch abgegangen, dabei wurde auf relevante Strukturen, wie mögliche Fledermausquartiere oder potentielle 

Jagdhabitate geachtet. Die Bestimmung der Arten erfolgte vor Ort und durch computergestützte Nachbearbeitung 

der empfangenen Rufe.  

In dem Untersuchungsgebiet konnten im Rahmen der Begehungen und deren Auswertung insgesamt mindestens 

neun Fledermausarten nachgewiesen werden. Sicher bestimmt werden konnten: Die Zwergfledermaus (Pipistrellus 

pipistrellus), das Große Mausohr (Myotis myotis), die Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus), der Große Abend-

segler (Nyctalus noctula), die Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), die Mückenfledermaus (Pipistrellus 
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pygmaeus) und die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus). Zu den am häufigsten erfassten Arten zählten dabei 

die Zwergfledermaus und der Große Abendsegler. Außerdem wurden Such- bzw. Transferrufe der Gattung Nyctalus, 

Pipistrellus und Myotis aufgezeichnet, die aufgrund der Klangqualität oder Aufnahmedauer nicht zweifelsfrei einer 

Art zugeordnet werden konnten. In dem Plangebiet wird das Vorkommen der Kleinen Bartfledermaus (Myotis mys-

tacinus) und Großen Bartfledermaus (Myotis brandtii) angenommen, allerdings ähneln sich die Rufe der beiden Ar-

ten, weshalb ein Vorkommen beider Arten nicht sicher bestätigt werden kann, aufgrund des Habitats aber anzuneh-

men ist.  

Zu den vorkommenden gebäudebewohnenden Arten zählt die Zwergfledermaus, die Mückenfledermaus, das Große 

Mausohr und die Breitflügelfledermaus. Zu den Waldarten, welche vor allem Baumhöhlen oder zum Teil auch Spal-

ten als Sommerquartier nutzen werden die Mopsfledermaus, die Rauhautfledermaus, der Große Abendsegler ge-

zählt. Die Kleine Bartfledermaus kommt eher in offen oder halboffenen Landschaften vor und hat ihr Quartier häufig 

an Gebäuden, wohingegen die Große Bartfledermaus Wälder und Gewässer als Lebensraum bevorzugt und Baum-

höhlen sowie Spaltenquartiere nutzt. 

Das Plangebiet mit Wiesenflächen und Streuobstbeständen im Anschluss an die umgebende Offenlandschaft und 

Waldgebiete stellt nicht nur für die gebäudebewohnenden Fledermausarten einen ausgesprochen günstigen Le-

bensraum dar, sondern auch für die Waldarten. Dabei bilden die Heckenstrukturen und Gehölzränder im Geltungs-

bereich attraktive Leitlinien für Jagd- und Transferflüge. Auch der von der Planung betroffene Streuobstbestand ist 

für diese Arten Teil ihres Jagdlebensraums. Das Plangebiet weist eine hohe Artenvielfalt und Fledermausaktivität 

auf, die vor allem in den Bereichen mit Streuobst und Gehölzen festgestellt wurde. Das strukturärmere Grünland im 

südöstlichen Bereich des Plangebiets spielt als Lebensraum eine untergeordnete Rolle mit einer wesentlich niedri-

geren Fledermausaktivität. Innerhalb des Plangebiets wurden mehrere Baumhöhlen und abgestorbene Bäume mit 

Rindenspalten festgestellt, die sich als Quartier für Fledermäuse gut eignen. Die Aufnahmen der Mopsfledermaus 

wurden entlang der Hecken und Streuobstwiesen außerhalb des Plangebiets aufgenommen.  

Insgesamt konzentrierten sich die Aktivitäten insbesondere auf die südöstlich und südlich des Kleingartens gelege-

nen Gehölzbereiche, sowie dem westlichen Randbereich des Plangebiets mit seinen Gehölzstrukturen.  

Für die Breitflügelfledermaus und das große Mausohr ist festzustellen, dass ein artenschutzrechtlich relevanter Ver-

lust von Zufluchtsstätten ausgeschlossen werden kann. Für die Baumhöhlen und -spalten bewohnenden Arten, 

kommt es durch den Wegfall der Obstbäume und sonstiger Gehölze zu einem möglichen Verlust von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten. Zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten sind daher an geeigneten Standorten Ersatzquartiere anzubringen (CEF-Maßnahme C 01).  

Nicht ausgeschlossen ist eine individuelle Gefährdung einzelner Tiere im Zuge der Fällarbeiten, weshalb diese au-

ßerhalb von Frostperioden zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar und nur nach vorheriger Inspektion 

der Bäume und durch einen Biologen / Ökologen erfolgen darf (Vermeidungsmaßnahme V 01 und V 02). Für die 

Waldarten, die als Jaghabitat ebenfalls das (gehölzreiche) Offenland nutzen, kommt es zu einem Verlust von Jagd-

habitaten, sofern die sensiblen Bereiche nicht erhalten bleiben. Für die in dem Gebiet jagenden Zwergfledermäuse 

und gebäudebewohnenden Fledermäuse ist davon auszugehen, dass der Verlust des Jagdhabitats durch Ausweichen 

in andere Nahrungshabitate ausgeglichen werden kann und dass diese ebenfalls das zukünftige Wohngebiet als 

Jagdgebiet nutzen. 
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Tab. 15: Artenliste der Fledermäuse im Plangebiet und seiner näheren Umgebung 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus 

Großes Mausohr Myotis myotis 

Mausohren (Gattung)1  

(wahrscheinlich Bartfledermaus) 
Myotis spec. 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus 

1 Mittels Detektor nicht auf Artniveau bestimmbar/ Aufnahmequalität unzureichend 

 

Amphibien 

Gewässer, welche einen (Teil-)Lebensraum für Amphibien bieten könnten, sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

Denkbar sind lediglich Vorkommen der häufigen Arten Grasfrosch (Rana temporaria) und Erdkröte (Bufo bufo), die 

beide grundsätzlich auch in mehr oder weniger naturnahen Strukturen im Siedlungsbereich geeignete Sommerle-

bensräume und Überwinterungsmöglichkeiten finden. 

Wie die Blindschleiche unterliegen Grasfrosch und Erdkröte als national besonders geschützte Arten nicht den Zu-

griffsverboten des § 44 (1) BNatSchG. Somit sind für die Gruppe der Amphibien im Zuge des Vorhabens keine arten-

schutzrechtlichen Konflikte zu erwarten.  

 

Reptilien 

Die Ruderalbereiche weisen Habitatstrukturen auf, die für planungsrelevante Reptilienarten als Lebensraum geeig-

net sind. Insbesondere die Randbereiche im Übergang zu Hecken und Gehölzreihen können als Lebensraum für z.B. 

die Zauneidechse (Lacerta agilis) dienen.  

Im Plangebiet und angrenzenden Randbereichen fanden daher zwischen dem 28.06 und 07.07.2020 im Zuge der 

tierökologischen Untersuchung, unter Zuhilfenahme zuvor ausgebrachter Reptilienbleche, drei Kontrollgänge statt. 

Hierbei konnten insgesamt elf Zauneidechsen nachgewiesen werden. Die meisten davon wurden vor allem an den 

besonnten Gehölzrändern im Süden des Plangebiets gefunden. Neben der Zauneidechse konnte auch die Blind-

schleiche (Anguis fragilis) nachgewiesen werden. Weitere Reptilienarten, die potentiell vorkommen könnten, insbe-

sondere Waldeidechse und Ringelnatter wurden im Zuge der Erfassungen nicht festgestellt.  

Die Zauneidechsen sind im Rahmen des Vorhabens vor allem durch mögliche Individuenverluste und einen nachhal-

tigen Habitat- und Lebensraumverlust betroffen. Als wechselwarme und bodengebundene Tiere ist ihre Fluchtfähig-

keit bei Baumaßnahmen stark eingeschränkt, so dass ein Abfangen der Tiere vor Baubeginn und eine Umsiedlung 

auf eine vorher festzulegende und entsprechend zu gestaltende Ersatzfläche erforderlich ist (Vermeidungsmaß-

nahme 03 i.V. m. Kompensationsmaßnahme A 02). Vor der Umsiedlung ist der Eingriffsbereich abzuzäunen, damit 

keine Eidechsen von angrenzenden Flächen in den Gefährdungsbereich einwandern (V 06).  
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Tab. 16: Artenliste der Reptilien im Plangebiet und seiner näheren Umgebung 

Art Wissenschaftlicher Name 

Zauneidechse Lacerta agilis 

Blindschleiche Anguis fragilis 

 

 

Tagfalter 

Die Wiesen im Plangebiet bieten Tagfaltern grundsätzlich einen Lebensraum. Es ist jedoch davon auszugehen, dass 

es sich bei den Tagfaltern im Plangebiet um anspruchslose Arten der Wiesen und Waldränder handelt.  

Insbesondere ein Vorkommen der planungsrelevanten Tagfalterarten Heller und Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-

bläuling (Glaucopsyche teleius und Phengaris nausithous) kann aufgrund der Biotopstruktur und dem Fehlen des 

Großen Wiesenknopfes als Wirtspflanze ausgeschlossen werden. Artenschutzrechtliche Verbote können im Hinblick 

auf die Tagfalter ausgeschlossen werden. 

 

Totholzbesiedelnde Käfer 

Gezielte Untersuchungen zur Artengruppe der Käfer (Coleoptera) wurden im Rahmen der tierökologischen Untersu-

chungen nicht durchgeführt. Da innerhalb des Plangebiets, insbesondere im Streuobstbestand liegendes und ste-

hendes Totholz vorkommt, ist dort eine potentielle Betroffenheit totholzbewohnender Käfer nicht auszuschließen. 

Entsprechende Maßnahmen zur Sicherung des Totholzes sind vorzusehen (V 05).  

 

Heuschrecken 

Gezielte Untersuchungen zur Artengruppe der Heuschrecken (Orthoptera) wurden im Rahmen der tierökologischen 

Untersuchungen nicht durchgeführt. Der direkte Eingriffsbereich ist mit den besonnten Frischwiesen als Habitat für 

Heuschrecken grundsätzlich geeignet. Ein Vorkommen seltener oder geschützter Arten ist jedoch auf Grund ihrer 

speziellen Ansprüche unwahrscheinlich. 

 

Libellen 

Im Plangebiet sind keine Gewässer vorhanden, die Libellen als wesentlichen Teil ihres Lebensraums dienen könnten. 

Eine Betroffenheit dieser Artengruppe kann daher ausgeschlossen werden. 

 

Fazit 

Insgesamt sind die negativen Auswirkungen des Vorhabens auf die Vogelwelt im Eingriffsgebiet als mäßig bis leicht 

erhöht einzuschätzen. Brutreviere planungsrelevanter Arten werden verloren gehen, können aber durch CEF-Maß-

nahmen (C 01, C 02) und Kompensationsmaßnahmen (A 01, A 03) ausgeglichen werden. Um artenschutzrechtliche 

Verbote gemäß § 44 BNatSchG sicher auszuschließen, ist zudem eine Bauzeitenbeschränkung (V 01) einzuhalten. 

Der Verlust der Gehölzstruktur (Brut- und Nahrungshabitat) im Plangebiet ist durch die Neuanlage einer Strauch-

/Baumhecke zu kompensieren (A 03). Für den Steinkauz ist davon auszugehen, dass ein Nahrungs- bzw. Fortpflan-

zungshabitat verloren geht, sodass im Umfeld zwei Steinkauzröhren in Abstimmung mit der UNB zu installieren sind 

(C 02). Vorhandener Baumbestand außerhalb des direkten Eingriffsbereichs ist während der Bauphase fachgerecht 

zu schützen (V 05). 
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Die negativen Auswirkungen des Vorhabens auf die Fledermäuse sind im Eingriffsgebiet als mäßig einzustufen. Kurz-

fristig kommt es zu einer Störung der Fledermausarten in ihrem Jagdhabitat durch das Bauvorhaben, die vorhande-

nen linearen Strukturen um das Plangebiet bleiben jedoch erhalten. Im Plangebiet werden durch den Eingriff Baum-

höhlen verloren gehen, welche durch die Installation von Ersatzquartieren auszugleichen sind (C 01).  

Innerhalb des Plangebiets und seiner Umgebung konnten Zauneidechsen nachgewiesen werden. Damit kein Ver-

botstatbestand eintritt, sind diese vor der Baufeldräumung in ein Ersatzhabitat umzusiedeln (V 03 i. V. m. A 02) und 

das Baufeld vor einem erneuten Einwandern aus der Nachbarschaft abzuzäunen (V 06). 

Die Haselmaus ist vom Eingriff nicht betroffen, ebenso wie Tagfalter, Libellen, Amphibien und Heuschrecken. Auf-

grund des Vorkommens von liegendem und stehendem Totholz im Plangebiet ist eine Sicherung der Totholzstruktu-

ren für Käfer angebracht (V 05).  

Nach den Ergebnissen der tierökologischen Untersuchungen sind folgende Vermeidungsmaßnahmen und artspezi-

fischen Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) der betroffe-

nen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG erforderlich: 

 

V 01 Bauzeitenbeschränkung 

Notwendige Rückschnitts-, Fäll- und Rodungsmaßnahmen sowie die Baufeldräumung müssen außer-

halb der gesetzlichen Brutzeit, also nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar eines Jah-

res, stattfinden. Ausnahmen sind mit der Naturschutzbehörde im Einzelfall abzustimmen und mit ei-

ner ökologischen Baubegleitung abzusichern. 

V 02 Kontrolle von Baumhöhlen auf Besatz vor Baubeginn 

Baumfällarbeiten erfolgen außerhalb der Fortpflanzungszeit, also im Winterhalbjahr, jedoch bei frost-

freier Wetterlage. Vor Fällen der Bäume sind diese durch eine fachkundige Person auf die Anwesen-

heit von Fledermäusen hin zu prüfen. Da die potenziellen Quartiere nicht wintergeeignet sind, müs-

sen außerhalb der Wochenstubenzeit keine weiteren Vorkehrungen getroffen werden. 

V 03 Zauneidechsen-Kontrolle 

Vor dem Abschieben der Vegetationsdecke im Rahmen der Baufeldräumung und nach der Installation 

des Reptilienzauns (V 06), muss durch die ökologische Baubegleitung der Geltungsbereich auf ein 

Vorkommen von Eidechsen kontrolliert werden. Sollten bei der Kontrolle Reptilien gefunden werden, 

so werden diese gefangen und in das erstellte Ersatzhabitat verbracht (s. A 02). 

V 04 Schonender Rückbau der Hütten 

Um eine Gefährdung einzelner Bilche (Siebenschläfer) zu vermeiden, sind die vorhandenen Hütten 

behutsam und unter ökologischer Baubegleitung niederzulegen. Sollte ein Tier in seinem Winterquar-

tier gefunden werden, so ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustim-

men. Grundsätzlich ist für diesen Fall ein geeigneter Bilchkasten vorzuhalten, der bei Bedarf als Ersatz 

für das Winterquartier genutzt werden kann. 

V 05 Sicherung von Totholzstrukturen vor Eingriff 

Wenn es im Bereich der Streuobstwiesen innerhalb des Plangebiets zu einem Verlust von liegendem 

oder stehendem Totholz kommt, werden die betreffenden Totholzvorkommen gesichert und unter 

Anleitung einer fachkundigen Person behutsam in Bereiche angrenzender Streuobstwiesen ver-

bracht, die von dem Eingriff unbeeinflusst bleiben. Dabei wird der Boden in einem Radius von ca. 0,5 

m, um liegendes und stehendes Totholz herum, möglichst schonend bis in eine Tiefe von ca. 30 cm 

entnommen und gemeinsam mit dem Totholz auf die entsprechend geeignete Fläche verbracht. Dort 

wird der Boden ausgebracht (ca. 35 cm mächtig) und das Totholz darauf abgelegt. 

V 06 Reptilienschutz 

Vor dem Abfangen von Reptilien in ein Ersatzhabitat (A 02 i. V. m. V 03), ist ein Reptilienzaun um den 

Eingriffsbereich zu installieren, um das Einwandern von angrenzend lebenden Reptilien in den Ge-

fährdungsbereich zu verhindern.  

V 07 Baumschutz 
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Die bestehenden Bäume welche vom direkten Eingriff nicht betroffen sind, sind zu erhalten und wäh-

rend der Bauarbeiten gemäß DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetations-
flächen bei Baumaßnahmen“ zu schützen. Auf den Verbleib eines ausreichend großen Wurzelraums 

ist zu achten. Dies gilt auch für den Wurzelraum von Bäumen auf angrenzenden Grundstücken. 

V 08 

Ökologische Baubegleitung 

Der Eingriff in den Gehölzbestand am Hösbach ist unter ökologischer Baubegleitung durchzuführen. 

Aufgabe der ÖBB ist die Kontrolle auf vorhandene Amphibien. Falls Einzeltiere in Winterruhe ange-

troffen werden, sind diese aus dem baubedingten Gefahrenbereich in angrenzende Strukturen zu 

verbringen. 

C 01 Anbringen von Nistkästen und Fledermauskästen 

Zur Wahrung der ökologischen Kontinuität sind an geeigneten Standorten 19 Nistkästen (13x für Gar-

tenrotschwanz, Trauerschnäpper, Grauschnäpper, Meisen; 2x für Star sowie 4x Spechtkästen für 

Grünspecht) und 20 Kunsthöhlen (mind. 3 Winterquartiere) für Fledermäuse an geeigneten Standor-

ten im Umfeld des Plangebiets zu Installieren. Die Kunsthöhlen und Nisthilfen sind dauerhaft zu un-

terhalten. Auf ungehinderten An- und Abflug ist zu achten. Die Installationen der jeweiligen Nisthilfen 

sind als CEF-Maßnahme dem Eingriff voranstellend durchzuführen. Die Durchführung ist zu dokumen-

tieren und der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde ein Bericht vorzulegen. 

 

C 02 CEF-Maßnahme Steinkauz 

Es sind im funktionalen Umfeld zwei Ersatzröhren für den Steinkauz aufzuhängen. Die Umsetzung der 

Maßnahme muss der Baufeldvorbereitung vorausgehen und unter Anleitung einer fachlich qualifi-

zierten Person erfolgen. Die Maßnahme ist mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde abzu-

stimmen und nach Abschluss ein Ergebnisbericht vorzulegen. 

 

Um den Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu verhindern, erzwingt die Erschließung des geplanten 

Wohngebietes eine Umsiedlung der vom Vorhaben betroffenen Zauneidechsen in einen Ersatzlebensraum (V 03 i. 

V. m. A 02). Gemäß § 44 Abs. 5 (2) BNatSchG ist für die Umsiedlung der Zauneidechsen in das hergerichtete Ersatz-

habitat keine Ausnahmegenehmigung zum Fang und zur Umsiedlung der Tiere notwendig. 

 

Folgende Kompensationsmaßnahmen bzw. Ausgleichsmaßnahmen werden festgesetzt: 

A 01 Naturnahe Gestaltung des Entwässerungsgrabens beim Regenrückhaltebecken 

Der Bereich zur Entwässerung des Plangebiets soll gleichzeitig auch als Ausgleichsfläche genutzt 

werden. Dies geschieht in den Flurstücken 5128, 2465, 2465/1 und 2461 der Gemarkung Wenighös-

bach. Der Entwässerungsgraben ausgehend vom Regenrückhaltebecken wird naturnah gestaltet. 

Zusätzlich erfolgen entlang des Grabens Pflanzungen von Auengebüschen. Die verlorengehende 

Feucht- und Nasswiese wird flächengleich innerhalb des Grünlands entlang des Grabens wiederher-

gestellt. Das übrige Intensivgrünland wird extensiviert und in ein artenreiches Extensivgrünland um-

gewandelt.  

A 02 Anlage eines Zauneidechsenhabitats 

In räumlicher Nähe sind Optimierungsmaßnahmen für die Zauneidechse durchzuführen, sodass ein 

strukturreiches Habitat für Reptilien entsteht. Das Ersatzhabitat im Flurstück 1892 der Gemarkung 

Hösbach umfasst eine Fläche von rund 3.300 m². Ein artenarmer Acker wird in ein artenreiches 

Grünland umgewandelt, der mit Totholzstapel und Erdwällen versehen wird. Zusätzlich kommt als 

weiteres Versteck die Pflanzung eines Gehölzstreifens mit heimischen Arten hinzu. Die Umsetzung 

der Maßnahme ist dem Eingriff voranzustellen und in Form eines Ergebnisberichtes der Unteren Na-

turschutzbehörde nachzuweisen.  
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A 03 Anlage Streuobstwiese und Strauch-/Baumhecke für Finkenvögel/Grasmücken (Stieglitz, Blut-
hänfling, Dorngrasmücke und Klappergrasmücke) mit natürlichen Säumen 

Östlich angrenzend zur Kompensationsfläche des Zauneidechsenhabitats auf den Flurstücken 

1891/1 und 1891 der Gemarkung Hösbach erfolgt auf artenarmen Acker die Pflanzung einer Streu-

obstwiese. Hierfür werden heimische, traditionelle Obstbaumarten verwendet. Das Grünland unter-

halb der Bäume soll als Extensivgrünland gepflegt werden.  

Für den Verlust des Brut- und Nahrungshabitats der wertgebenden Vogelarten ist eine Pflanzung 

einer Strauch-Baumhecke von mind. 500 m2 im räumlichen Zusammenhang zur Kompensation vor-

zusehen. Hier werden ebenfalls heimische Arten verwendet.  

 

  Folgende Maßnahmen werden im Sinne des allgemeinen Artenschutzes empfohlen: 

E 01 Regionales Saatgut 

Bei Pflanz- und Saatarbeiten im Plangebiet sollte nur Pflanz- bzw. Saatgut regionaler Herkunft ver-

wendet werden. 

E 02 Pflanzung von Gehölzen  

Da Gehölze entfernt werden müssen, sollte im Rahmen der Freiflächengestaltung eine Neupflan-

zung von Bäumen und Sträuchern umgesetzt werden. 

E 03 Integration von Nisthilfen an Gebäuden 

Viele gebäudebrütende Vogelarten wie Haussperling, Hausrotschwanz, Star oder Mehlschwalben 

leiden unter der zunehmenden Abdichtung der modernisierten Hausfassaden, in denen sie keinen 

Platz mehr zum Brüten finden. Um diese Bruthabitate zu wahren, wird eine für gebäudebrütende 

Arten freundliche Bauweise empfohlen mit entsprechenden Nischen oder eine adäquate Installa-

tion von Nistkästen am Gebäude für Nischen- und Halbhöhlenbrüter. 

E 04 Artenschutz und Wanderungsbewegungen 

Es wird empfohlen bei Einfriedungen eine Bodenfreiheit von mindestens 10 cm Höhe auszubilden, 

um das bebaute Gebiet durchgängig für kleinere Tiere zu machen. Auf sogenannte Sockelmauern 

(unten Mauer, oben Zaun) sollte verzichtet werden. 

E 05 Vermeidung von Vogelschlag 

Die Errichtung großflächiger, vollständig transparenter oder spiegelnder Glaskonstruktionen mit ei-

ner zusammenhängenden Glasfläche von mehr als 20 m² sollte vermieden werden. Es sollten daher 

– nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft – geeignete Maßnahmen getroffen werden, um die 

Gefahr von Vogelschlag zu vermeiden. 

 

 

1.4.3 Biologische Vielfalt (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB) 

Seit der UNCED-Konferenz von Rio de Janeiro („Earth Summit“) haben mittlerweile 191 Staaten die „Konvention zum 
Schutz der biologischen Vielfalt“ unterzeichnet. Die rechtliche Umsetzung der Biodiversitätskonvention in deutsches 
Recht erfolgte im Jahr 2002 zunächst durch Aufnahme des Zieles der Erhaltung und Entwicklung der biologischen 

Vielfalt in die Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege in das Bundesnaturschutzgesetz, seit 2010 

als vorangestelltes Ziel in § 1 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 

Die biologische Vielfalt oder Biodiversität umfasst nach der Definition der Konvention die „Variabilität unter leben-
den Organismen jeglicher Herkunft, darunter unter anderem Land-, Meeres- und sonstige aquatische Ökosysteme 

und die ökologischen Komplexe, zu denen sie gehören“. Damit beinhaltet der Begriff die biologische Vielfalt sowohl 
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die Artenvielfalt als auch die Vielfalt zwischen den Arten sowie die Vielfalt der Ökosysteme. Mit der innerartlichen 

Vielfalt ist auch die genetische Vielfalt einbezogen, die z.B. durch Isolation und Barrieren von und zwischen Popula-

tionen eingeschränkt werden kann.  

Wie die Ausführungen des Kapitels 1.4.2 verdeutlichen, stellt das Plangebiet für Brutvögel, Fledermäuse und Repti-

lien ein Habitat von mittlerer bis guter Wertigkeit dar. Durch Umsetzung der genannten Ausgleichs- bzw. CEF-Maß-

nahmen kann die Wahrung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang für die betroffenen Arten hin-

reichend erfüllt werden und somit wird dem Belang der Biologischen Vielfalt Rechnung getragen. 

 

1.4.4 NATURA 2000-Gebiete und andere Schutzobjekte (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB) 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Vogelschutzgebieten, Naturschutzgebieten und FFH-Gebieten (Abb. 20). 

Es befinden sich auch keine Naturschutzgebiete in der Umgebung, die in einem funktionalen Zusammenhang zum 

Eingriffsbereich stehen könnten.  

Das Plangebiet ist innerhalb des 170,013 ha großen Naturparks „Spessart“ verzeichnet (Abb. 20). Dieser erstreckt 

sich auf die Bundesländer Bayern und Hessen und ist eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutsch-

lands. 

Ein FFH-Gebiet liegt nur 55 m entfernt als „Wiesen und Magerrasen zwischen Hösbach und Rottenberg“ (Nr. 5921-

371) östlich des Plangebietes vor. Es handelt sich dabei um ein 274,03 ha großes Gebiet, welches einen großflächigen 

Grünland-Obstwiesen-Komplex im vorderen Spessart bildet. Hier finden sich die FFH-Lebensraumtypen 6230, 6430, 

6510 und 91E0. Diese sind von dem Eingriff nicht betroffen. 

Das Landschaftsschutzgebiet „LSG innerhalb des Naturparks Spessart (ehemals Schutzzone)“ überschneidet sich ge-

ringfügig mit dem östlichen Rand des Planungsgebiets. Hierbei handelt es sich um versiegelte Weg- und Straßenflä-

chen welche stark anthropogen überprägt sind. Dieser vorhandene Weg wird als Zufahrt zum Wohngebiet ausge-

baut. Aufgrund der Lage direkt an der Schutzgebietsgrenze und des bereits vorhandenen Weges wird von Seiten der 

Naturschutzbehörde keine Befreiung von der Schutzgebietsverordnung als erforderlich angesehen. 

Der Streuobstbestand im Südwesten besteht teilweise aus hochstämmigen, alten Obstbäumen welche vereinzelt 

Baumhöhlen aufweisen (s. Abb. 21). Der Bestand im Osten des Plangebiets ist ebenfalls alt und weist überwiegend 

mittelstämmige Obstbäume auf. Eine Betroffenheit biotopschutzrechtlicher Belange nach Art. 23 des Bayerischen 

Naturschutzgesetzes bzw. § 30 BNatSchG ist aufgrund der geringen Abstände des südwestlichen Streuobstbestands 

von Wohngebäuden und der geringen Ausdehnung des östlichen Streuobstbestandes nicht gegeben. Der überplante 

Streuobstbestand ist im Rahmen des allgemeinen naturschutzrechtlichen Ausgleichs zu berücksichtigen.  
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Abb. 20: Lage des Eingriffsbereichs (rot umkreist), zum nahegelegenen Naturpark „Spessart“ (orange schaffiert), zum FFH-Gebiet 

(braune Schraffur) und zum LSG (grün hinterlegt). (Quelle: BayernAtlas). 

 

 
Abb. 21: Streuobstbestand mit stehendem Totholz im Südwesten des Plangebiets. 
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1.5 Ortsbild und Landschaftsschutz (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB) 

Wenighösbach war Ende des 19. Jahrhunderts ein kleines Dorf, dessen Bebauung sich entlang der heutigen Dorf-

straße entlang der Tallage zog. Sowohl die Straße nach Hösbach als auch die Breunsberger Straße und die Kahlgrund-

straße bestanden bereits damals. Der historische Ortskern befand sich vor allem im Bereich der heutigen Dorf- und 

Breunsberger Straße. Auch der Friedhof und der erste Abschnitt der Friedhofstraße befanden sich schon damals im 

Ort. 

Die folgende Siedlungsentwicklung vollzog sich nach Südwesten entlang der Breunsberger Straße und entlang der 

Karl-Seitz-Straße nach Nordwesten. Die Dorfstraße wurde im Zuge fortschreitender Mobilität entlang des Hösbaches 

zur Hauptverbindungsstraße nach Hösbach ausgebaut. Auch um den damaligen Mönchshof entstanden neue Sied-

lungsfläche.  

Das Plangebiet liegt nahe dem historischen Ortskern von Wenighösbach am östlichen Siedlungsrand, nördlich des 

Friedhofs in leicht exponierter Hanglage. Es grenzt dabei unmittelbar an die bestehende Bebauung und Infrastruktur 

an. Bei einem Blick auf den Ort ist die Bebauung des Plangebiets vor allem von den südwestlich des Orts gegenüber-

liegenden Hanglagen sichtbar, teilweise auch von Nordosten aus. Ein direkter Blick von Nordosten aus auf das Plan-

gebiet ist dabei durch die bestehenden Baumreihen entlang der Friedhofstraße nur beschränkt möglich. Der Blick 

von Südwesten her ist teilweise durch die bestehende Bebauung verdeckt. Ein Großteil der bestehenden Wohnbe-

bauung westlich des Plangebiets stammt aus jüngerer Zeit, sodass abseits der Dorfstraße mit geringen Auswirkungen 

auf das Ortsbild gerechnet werden kann. Dennoch sollte die Bebauung im Plangebiet hinsichtlich Farbe keinen Kon-

trast zum Siedlungsbestand bilden. Es wird die Anlage von begrünten Flachdächern empfohlen. Durch ausreichend 

Ein- und Durchgrünung kann ein hervorstechen der Bebauung abgemildert werden. Unter Berücksichtigung dieser 

Maßnahmen kann die Beeinträchtigung des Landschafts-bzw. Ortsbildes als verträglich eingestuft werden. 

 

Abb. 22: Ausschnitt aus der „Karte des Deutschen Reiches“ (1893), Blattschnitt Hanau (508) (Quelle: www.landkartenarchiv.de, 
letzter Zugriff: 23.03.2022). 
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1.6 Kultur- und sonstige Sachgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 d BauGB) 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand befinden sich im Plangebiet keine Bodendenkmäler10. Werden bei Erdarbeiten 

Bau- oder Bodendenkmäler bekannt, so ist dies unverzüglich der entsprechenden Unteren Denkmalschutzbehörde 

oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen (Art. 8 BayDSCHG). 

 

1.7 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 i BauGB) 

Wechselwirkungen im Sinne des § 2 UVPG sind Eingriffsfolgen auf ein Schutzgut, die sich indirekt, d.h. i. d. R. auch 

zeitlich versetzt, auf andere Schutzgüter auswirken, wie z.B. die Verlagerung der Erholungsnutzung aus einem über-

planten Gebiet mit der Folge zunehmender Beunruhigung anderer Landschaftsteile. Wechselwirkungen werden hie-

raus strenggenommen aber erst, wenn es Rückkopplungseffekte gibt, die dazu führen, dass Veränderungen der 

Schutzgüter sich wechselseitig und fortwährend beeinflussen. Eine „einmalige“ Sekundärwirkung ist eigentlich 
nichts anderes als eine (wenn auch u. U. schwer zu prognostizierende) Eingriffswirkung und sollte im Kontext der 

schutzgutsbezogenen Eingriffsbewertung bereits abgearbeitet sein. Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Be-

langen des Umweltschutzes sind nicht zu erwarten.  

  

 
10)  BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT (LfU, Hrsg.): Bayerischer Denkmal-Atlas. Abgerufen am 23.03.2022 
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2 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Aus-

 wirkungen (Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, §§ 2a und 4c BauGB, Nr. 2 c) 

 

2.1 Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung und -minimierung 

Zur Vermeidung und zur Verringerung nachteiligen Auswirkungen empfiehlt der Vorentwurf vor allem Maßnahmen 

zur Ein- und Durchgrünung des Plangebiets. Sie dienen neben ihrer das Ortsbild bereichernden Eigenschaften auch 

der Verbesserung der lufthygienischen Verhältnisse und der Schaffung von Saum- und Gehölzstrukturen, die zwar 

weniger für anspruchsvolle Arten der freien Landschaft Aufwertung versprechen, wohl aber für zahlreicher Kleinsäu-

gerarten, Finkenvögel und Insekten, die auf artenreiche Säume oder Ruderalfluren angewiesen sind. Zur Konkreti-

sierung der Pflanzgebote werden die folgenden Pflanzlisten zur Aufnahme in den Bebauungsplan empfohlen: 

 
Tab. 17: Artenliste Nr. 1 

Laubbäume (auch in Sorten): Mindest-Qualität: 

Acer campestre Feldahorn H., 3 x v., 18-20 

Acer plantanoides Spitzahorn 

Acer pseudoplatanus Bergahorn 

Carpinus betulus Hainbuche 

Crataegus spec. Weißdorn 

Malus div. spec. Apfel, Zierapfel 

Prunus avium, Prunus div. spec. Vogelkirsche, Zierkirsche, -pflaume 

Pyrus calleryana Chinesische Birne 

Aesculus hippocastanum Rosskastanie 

Asculus x carnea Rotblühende Kastanie 

Corylus colurna Baumhasel 

Quercus robur Stieleiche 

Tilia platyphyllos Sommerlinde 

Tilia cordata Winterlinde 

Quercus petraea Traubeneiche 

 
Tab. 18: Artenliste Nr. 2 

Heimische Sträucher: Mindest-Qualität: 

Cornus mas Kornelkirsche Str., 2 x v., m. B., 100-150 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Corylus avellana Hasel 

Ligustrum vulgare Liguster 

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 

Rosa div. spec. Rose (auch Sorten) 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

                
Tab. 19: Artenliste Nr. 3 

Blütensträucher: Mindest-Qualität: 

Buddleja davidii Sommerflieder Topfballen 2 x v. 60-100 m 

Berberis julianae Berberitze 

Deutzia div. spec. Deutzie 

Forsythia div. spec Forsythie 

Ribes aureum Goldjohannisbeere 

Ribes sanguineum Blutjohannisbeere 

Spiraea div. spec. Spiere 

Syringa div. spec. Flieder 

Weigela div. spec. Weigela 

Viburnum div. spec. Schneeball 
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Tab. 20: Artenliste Nr. 4 

Kletterpflanzen: Mindest-Qualität: 

Clematis vitalba Waldrebe Topfballen 2 x v. 60-100 m 

Hedera helix Efeu 

Humulus lupulus Hopfen 

Hydrangea petiolaris Kletterhortensie 

Lonicera caprifolium Echtes Geißblatt 

Partenocissus spec. Wilder Wein 

Vitis vinifera Wein 

 

Tab. 21: Artenliste Nr. 5 (ungiftigere Pflanzungen) 

Gartenbäume: Mindest-Qualität: 

Große Gartenbäume (6-10 m) H., 3 x v., 16-18 

Acer campestre `Elsrijk´ Feldahorn 

Acer plantanoides `Columnare´ Spitzahorn 

Carpinus betulus `Fastigiata´ Hainbuche 

Sorbus aria `Magnifica´ Mehlbeere 

Mittlere Gartenbäume (5-10 m) 

Acer campestre `Fastigiata´ Feldahorn 

Acer platanoides `Globosum´ Kugelahorn 

Betula pendula `Youngii´ Trauerbirke 

Crataegus monogyna `Stricta´ Weißdorn 

Malus ´Evereste´ Zierapfel 

Pyrus communis ´Beech Hill´ Wildbirne 

Sorbus aucuparia ´Fastigiata´ Eberesche 

Tilia cordata `Green Globe´ Winterlinde 

Kleine Gartenbäume (< 5m) 

Carpinus betulus ´Pendula´ Hainbuche 

Cornus mas Kornelkirsche 

Fagus sylvatica ´Rohan Weeping´ Rotbuche 

Salix caprea ´Pendula` Kätzchenweide 

Heimische Sträucher: Str.,2 x v. 100-150  

Mittlere Sträucher 

Cornus sanguinea Hartriegel* 

Lonicera xylosteum Heckenkirsche* 

Rosa canina Hundsrose 

Rosa corymbifera Heckenrose 

Salix vimianlis Korbweide 

Viburnum lantana Woll. Schneeball* 

Viburnum opulus Gew. Schneeball* 

Kleine Sträucher 

Cytisus scoparius Besenginster* 

Rubus fruticosus agg. Brombeere 

Rubus idaeus Himbeere 

                      *Pflanzen können in Abhängigkeit der vom Menschen aufgenommenen Menge zu leichten Vergiftungen führen11 

 

                

 

 

 

 

    

 
11)  HAHN, A., LIEBENOW, H., BASLER, A. (2000): Giftige Pflanzen im Garten, in Parkanlagen und in freier Natur. Informationen zu Giftpflanzen und 

zur Auswahl geeigneter Pflanzen für Kinderspielplätze.  
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Tab. 22: Artenliste Nr. 6                    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1 Klimaresiliente, insektenfreundliche Arten mit Eignung als Straßenbaum nach GALK-Straßenbaumliste (2020)  
     *einheimische Arten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaresiliente Bäume1: Mindest-Qualität: 

Acer campestre* Feldahorn in Sorten H., 3 x v., m. b. STU 14-16 

cm 

 
Acer monspessulanum* Französischer Ahorn 

Acer platanoides* Spitzahorn in Sorten 

Alnus x spaethii Purpur-Erle 

Carpinus betulus* Hainbuche in Sorten 

Corylus colurna Baumhasel 

Fraxinus ornus Blumen-Esche in Sorten 

Ostrya carpinifolia Hopfenbuche in Sorten 

Prunus x schmittii Zierkirsche 

Quercus cerris Zerr-Eiche in Sorten 

Quercus petraea* Traubeneiche 

Sorbus aria*  Mehlbeere in Sorten 

Sorbus intermedia* Schwedische Mehlbeere in Sorten 

Tilia cordata ‚Greenspire‘ Amerikanische Stadtlinde 

Tilia cordata* Winterlinde in Sorten 

Tilia tomentosa ‚Brabant‘ Brabanter Silberlinde 

Tilia x europaea Holländische Linde in Sorten 
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Vermeidungsmaßnahmen Boden und Grundwasser betreffend 

VB 1 Vermeidungsmaßnahmen zum vorsorgenden Bodenschutz 

Für Ausbau, Trennung und Zwischenlagerung von Bodenmaterial sind grundsätzlich die Maßgaben der DIN 19731 

zu beachten. Die Umlagerungseignung von Böden richtet sich insbesondere nach den Vorgaben des Abschnitts 

7.2 der DIN 19731. Es ist auf einen schichtweisen Ausbau (und späteren Einbau) von Bodenmaterial zu achten. 

Oberboden ist getrennt von Unterboden auszubauen und zu verwerten, wobei Aushub und Lagerung gesondert 

nach Humusgehalt, Feinbodenarten und Steingehalt erfolgen soll. 

Die Umlagerungseignung von Böden richtet sich nach dem Feuchtezustand. Stark feuchte (Wasseraustritt beim 

Klopfen auf den Bohrstock) bis nasse (Boden zerfließt) Böden dürfen nicht ausgebaut und umgelagert werden 

(siehe DIN 19731). Fühlt sich eine frisch freigelegte Bodenoberfläche feucht an, enthält aber kein freies Wasser, 

ist der Boden ausreichend abgetrocknet und kann umgelagert werden. 

Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung 

zu schützen. Die Bodenarbeiten sind gemäß DIN 18300 und DIN 18915 durchzuführen. Bodenaushub ist im Nah-

bereich wieder einzubauen. Außerdem wird empfohlen, den Boden auf zukünftigen Vegetationsflächen vor Auf-

trag des Mutterbodens (Oberbodens) tiefgründig zu lockern. 

Um Bodenerosion nach der Durchführung der Arbeiten effektiv vorbeugen zu können, sind freiliegende Boden-

flächen mit einer Hangneigung > 4 % mit einer regionaltypischen Ansaat schnellstmöglich wiederzubegrünen. 

Dabei ist jedoch nur die Hälfte der empfohlenen Saatstärke zu verwenden, um dem bodenbürtigen Samenpoten-

zial ebenfalls die Gelegenheit zum Auflaufen zu geben. 

Bereits im Zuge der Baumaßnahmen ist im Sinne eines vorsorgenden Bodenschutzes darauf zu achten, dass die 

unterhalb der ausgebauten Bodenhorizonte gelegenen Unterbodenschichten nicht verdichtet und somit in ihrer 

Bodenfunktion gemindert bzw. bei irreversibler Verdichtung funktional zerstört werden. 

Nach Abschluss der Baumaßnahme ist auf rekultivierten Flächen Pflanzenwachstum nur auf ungestörten Böden 

uneingeschränkt möglich. 

VB 2 Vermeidung von Stoffeinträgen 

Es ist darauf zu achten, dass im gesamten Eingriffsbereich keinerlei das Trinkwasser gefährdende Stoffe direkt – 

z.B. über Öl, Schmier- oder Treibstoffe – oder indirekt über Einwaschung in den Unterboden und das Grundwas-

ser gelangen können. 
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2.2 Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen 

Ausgleichsfläche A1: Naturnahe Gestaltung des Entwässerungsgrabens beim Regenrückhaltebecken  

Südlich der Bebauung des Plangebiets wird in den Flurstücken 5128, 2465, 2465/1 und 2461 der Gemarkung Wenig-

hösbach ein Bereich für die Entwässerung geplant. Dies beinhaltet ein Regenrückhaltebecken mit einer Größe von 

ca. 190 m2 sowie einen südlich davon gelegenen Entwässerungsgraben von ungefähr 270 m2 Fläche bei einer Länge 

von etwa 60 m und einer Breite von knapp 4 m. Die umliegenden Bereiche bzw. restliche Fläche der Flurstücke 

erfahren keinen Eingriff für die Entwässerungsplanung. Die Fläche zur Regenrückhaltung soll naturnah gestaltet wer-

den und somit zum Ausgleich der Wertpunkte des Vorhabens beitragen.  

Der Entwässerungsgraben soll einer naturnahen Entwicklung überlassen werden (F212 Gräben mit naturnaher Ent-

wicklung). Der Graben soll weitgehend einer freien Sukzession überlassen werden und nur abschnittsweise und im 

mehrjährigen Rhythmus gemäht werden, ähnlich einer Ufervegetation entlang von Fließgewässern. In Ergänzung 

erfolgen Anpflanzungen von Auengebüschen (B114 Auengebüsche), die die wassergeprägte Landschaft ökologisch 

weiter aufwerten. Hierfür sollen typische nässeliebende Arten wie Mandel-Weide (Salix triandra), Korb-Weide (Salix 

viminalis), Purpur-Weide (Salix purpurea) oder Fahl-Weide (Salix x rubens) verwendet werden. Passend zum Weich-

holzauwald entlang des Hösbachs werden auch die Arten Schwarzerle (Alnus glutinosa) und Silberweide (Salix alba) 

berücksichtigt. Die Anpflanzungen erfolgen entlang des Grabens. Es wird ein Abstand von 10 m zum Bach eingehal-

ten.  

Für den Entwässerungsgraben wird hauptsächlich Intensivgrünland (G12 Intensivgrünland, brachgefallen), aber auch 

ein kleiner Teil einer Feucht- und Nasswiese (G221 Mäßig artenreiche seggen- und binsenreiche Feucht- und Nass-

wiesen) beansprucht. Diese Feuchtwiese ist nach 30 § BNatSchG geschützt und soll flächengleich ausgeglichen wer-

den. Insgesamt handelt es sich um 57 m2. Dafür wird die bestehende Feuchtwiese in südlicher Richtung in das be-

stehende Intensivgrünland erweitert. Durch die schonende Modellierung von schmalen, flachen Gräben wird dieser 

bislang trockenere Bereich an das vorhandene Feuchtgrünland angeschlossen. So kann sich die Vegetation aufgrund 

des veränderten Wasserhaushalts sukzessiv auf natürlichem Weg hin zu Feuchtgrünland entwickeln. Diese Model-

lierung erfolgt im Rahmen der Grabenherstellung und ist durch eine fachkundige Person zu begleiten (Umweltbau-

begleitung). 

Das übrige Intensivgrünland (G12 Intensivgrünland, brachgefallen) soll extensiviert und zu einem artenreichen Ex-

tensivgrünland entwickelt werden (G214 Artenreiches Extensivgrünland). Zur Aushagerung der Flächen sind diese in 

den ersten zwei Jahren 3-malig zu mähen. Ab dem zweiten Jahr ist eine Nachsaat durchzuführen. Dafür sind die 

Flächen zu mähen und durch Aufreißen der Grasnarbe (Egge, Striegel) vorzubereiten. Daraufhin erfolgt die Nachsaat 

mit einer kräuterreichen Saatgutmischung für Magerrasen aus regionaler Herkunft. Die Mischung sollte zu 50 % aus 

Gräsern (Leitarten Festuca rubra, Festuca pratensis und Poa angustifolia) und 50 % aus Blumen (Leitarten Plantago 

lanceolata, Carum carvi, Sanguisorba officinalis, Leucanthemum vulgare, Centaurea cyanus, Daucus carota, Galium 

album, Centaurea jacea, Lotus corniculatus, Salvia pratensis) bestehen. Die Ansaatstärke liegt bei 3 g/m² (30 kg/ha). 

Die Mahd ist nach Aufgang der Saat zweimal jährlich im Zeitraum vom 1. bis 15. Juni und ab dem 15. September 

durchzuführen. Das Schnittgut muss von der Fläche abgeräumt werden. Der Aufwuchs kann als Heu oder Silage 

verfüttert werden. Eine periodische Beweidung ist zulässig. Eine Düngung ist nicht zulässig. 
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Abb. 23: Geplante Biotoptypen des Entwässerungsgrabens beim Regenrückhaltebecken 

 

 

 

 

 

 



Markt Hösbach, Ortsteil Wenighösbach| Bebauungsplan „Erweiterung Sternberg“ | Umweltbericht 

IBU Staufenberg (01.2026) 

59 

Tab. 23: Kompensationsumfang nach BayKompV: A1 Naturnahe Gestaltung des Entwässerungsgrabens am Regenrückhaltebe-

cken 

 Ausgangszustand Zielzustand  Kompensationsmaßnahme 

 Biotoptyp WP Biotoptyp WP Prognose-

wert 

Aufwer-

tung 

Fläche 

(m2) 

Kompensation-

sumfang in WP 

 G12 Intensivgrün-

land, brachgefallen 

 

5 F212 Gräben mit natur-

naher Entwicklung (BK, 

§ 30, LRT) 

10  5 127 635 

 K11 Artenarme 

Säume und Stau-

denfluren 

4 F212 Gräben mit natur-

naher Entwicklung (BK, 

§ 30, LRT) 

 

10  6 86 516 

 G221 Mäßig arten-

reiche seggen- und 

binsenreiche 

Feucht- und Nass-

wiesen (§ 30) 

9 F212 Gräben mit natur-

naher Entwicklung (BK, 

§ 30, LRT) 
 

10  1 57 57 

 

 G12 Intensivgrün-

land, brachgefallen 
 

5 G221 Mäßig artenreiche 

seggen- und binsenrei-

che Feucht- und Nass-

wiesen (§ 30) 

9  4 57 228 

 

 G12 Intensivgrün-

land, brachgefallen 
 

5 G214 Artenreiches Ex-

tensivgrünland (BK, § 

30, LRT) 

12  7 519 

 

3.633 

 G12 Intensivgrün-

land, brachgefallen 
5 B114 Auengebüsche (§ 

30, LRT) 
12 -1 6 126 

 

756 

 

Summe 972 5.825 

 

 

Ausgleichsfläche A2: Anlage eines Zauneidechsenhabitats 

Bei dem Zauneidechsen-Ersatzhabitat handelt es sich um eine rd. 3.000 m² große Fläche auf Flurstück 1892 in der 

Gemarkung Hösbach. Sie dient primär als CEF-Maßnahme, wird aber auch in der Ausgleichsplanung miteinbezogen. 

Die Fläche stellt aktuell eine ackerbaulich genutzte Fläche dar (A11 Intensiv bewirtschaftete Äcker ohne oder mit 

stark verarmter Segetalvegetation). Der südwestliche Rand der Fläche grenzt an eine junge Streuobstwiese, während 

die nördliche Seite an Grünland, die südliche an einen Ackerrandstreifen angrenzt, gefolgt von Gehölzen. Die Fläche 

verläuft topografisch überwiegend nach Süden, im Norden nach Nordwesten. Sie befindet sich rd. 800 m nordöstlich 

des Eingriffsgebiets und rd. 55 m südwestlich von der Staatsstraße 2307. 

Entwicklungsziel sind qualitativ hochwertige Strukturelemente für Reptilien in Form von Totholzstapeln und Erdwäl-

len mit Sandkern in Kombination mit einer blütenreichen Vegetation. Diese Erdwälle mit Sandkern sollten einschließ-

lich der Holzstämme nicht höher als 1 m über GOK sein. Der Fuß der Erdwälle sollte jeweils ca. 3 m x 9 m betragen. 

Außer den Erdwällen sind zusätzlich 8 Totholzstapel anzulegen (ca. 3 m x 3 m). Dazu sind ebenfalls flache Mulden 

(bis zu 50 cm Tiefe) auszuschieben, in die anschließend locker geschichtete Altholzstämme oder Wurzelstubben ver-

bracht werden, die vom Rand teilweise übersandet und mit Astwerk in völlig ungeordneter Ausrichtung weiter ab-

gedeckt werden. Der fertige Stapel sollte eine Höhe von 1 m über Geländeoberkante (GOK) nicht überschreiten. Die 

Wurzelstubben sollten dabei mit dem (von Bodensubstrat befreiten) Wurzelballen nach unten abgelegt werden, um 

möglichst umfangreiche unterirdische Hohlräume zu erzeugen.  

Als Unterschlupf und Überwinterungsquartier für die Zauneidechse sind auf der Kompensationsfläche 3 Erdwälle 

mit Sandkern zu errichten, an die locker geschichtete, dickere und dünnere Holzstämme angelagert werden. Hierfür 

sind flache Mulden auszuschieben, in denen Sand aufgehäuft wird, welcher wiederum mit Bodensubstrat (ca. 20 cm 

mächtig) abgedeckt wird. Vor Anlage der Ausgleichsfläche ist ein feinkrümeliges Saatbeet herzustellen. 
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Anschließend ist mit einer blütenreichen Artenmischung eine Initialsaat mit autochthonem Saatgut (Ursprungsge-

biet 21 Hessisches Bergland, Spessart-Rhön-Region) durchzuführen und die oben genannten Strukturelemente sind 

herzustellen. In Anwendung des § 40 Abs. 4 BNatSchG ist ausschließlich Pflanzgut nicht gebietsfremder Herkunft zu 

verwenden (Vorkommensregion 4.1 Westdeutsches Bergland). Die Anlage der Fläche ist dem Eingriff voranzustellen 

und sollte unter Anleitung einer ökologischen Baubegleitung erfolgen. 

Nach Aufgang der Initialsaat sind die Wiesen in den ersten 3 Jahren jährlich mit einem Hochgrasmäher (Schnitthöhe 

5-8 cm) dreischürig zu mähen um diese auszuhagern. Die erste Mahd ist ab Anfang Juni zulässig. Ab dem vierten Jahr 

erfolgt jährlich nach Bedarf eine ein- bis zweischürige Mahd. Das Schnittgut soll vor Ort einige Tage trocknen und ist 

dann händisch aufzusammeln und abzufahren. Um die Sandlinsen und Steinschüttungen sind jährlich wechselnd 

Altgras-Inseln und Altgras-Streifen zu belassen. 

Düngung und Beweidung sind nicht zulässig. Einzelne Bienenstöcke dürfen aufgestellt werden. Bei Bedarf (uner-

wünschtes Samenpotenzial im Boden) sind im ersten Jahr nach Ansaat zusätzliche Pflegeschnitte und das Entsorgen 

des Schnittguts durchzuführen. Die Sträucher sind regelmäßig zurückzuschneiden und zu erhalten.  

Ergänzend zur Zauneidechsenfläche soll ein Gehölzstreifen (B112 Mesophiles Gebüsch) angelegt werden. Diese soll 

rund 5 m breit, 145 m lang und insgesamt 712 m2 betragen. Sie bietet ein zusätzliches Versteck für die Zauneidechse. 

In Anwendung des § 40 Abs. 4 BNatSchG ist ausschließlich Pflanzgut nicht gebietsfremder Herkunft zu verwenden. 

Die Bäume sind mit einem Dreibock und Stammschutz zu versehen, die Pflanzung ist in den ersten 5 Jahren bei 

Bedarf zu wässern.  

Mit einer Strauchqualität von Str., v. 100-150 können Gehölzarten wie Faulbaum, Felsenbirne, Europäisches Pfaf-

fenhütchen, Hundsrose, Kornelkirsche, Kreuzdorn, Liguster, Roter Hartriegel und Gemeiner Schneeball gepflanzt 

werden. Mit einer Mindestqualität von Sol. / H., 3 x v., 14-16 sind außerdem Arten wie Haselnuss, Schwarzer Holun-

der, Traubenkirsche, Weißdorn und Vogelbeere möglich. 

Zur Überprüfung der CEF-Maßnahme ist eine Erfolgskontrolle durchzuführen. Über 5 Jahre ist ein begleitendes Mo-

nitoring vorzunehmen und ggf. weitere Anpassungen vorzunehmen. Der Unteren Naturschutzbehörde ist jährlich 

ein Bericht vorzulegen.   

Abb. 24: Blick auf das Flurstück 1892 der Gemarkung Hösbach für die Zauneidechsenfläche 
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Abb. 25: Geplante Biotoptypen für das Zauneidechsenhabitat 

 

 

Tab. 24: Kompensationsumfang nach BayKompV: A2 Anlage eines Zauneidechsenhabitats 

 

 

 

 

 

 

 Ausgangszustand Zielzustand  Kompensationsmaßnahme 

 Biotoptyp WP Biotoptyp WP Prog-

nose-

wert 

Aufwer-

tung 

Fläche 

(m2) 

Kompensation-

sumfang in WP 

 A11 Intensiv bewirt-

schafte Äcker ohne 

oder mit stark ver-

armter Segetalve-

getation 

2 G212 Mäßig extensiv 

genutztes, artenreiches 

Grünland  

9  7 3.325 23.275 

 A11 Intensiv bewirt-

schafte Äcker ohne 

oder mit stark ver-

armter Segetalve-

getation 

2 B112 Mesophiles Gebü-

sche / Hecken 
10  8 715 5.720 

Summe 4.047 28.995 

© Bayerische Vermessungsverwaltung 
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Ausgleichsfläche A3: Neuanlage Streuobstfläche mit Heckenanpflanzung für Finkenvögel 

Direkt benachbart an das Flurstück 1892 der Gemarkung Hösbach für die Anlage des Zauneidechsenhabitats befin-

den sich die Flurstücke 1891/1 und 1891, die für die Neuanlage einer Streuobstfläche sowie einer Hecke zugunsten 

von Finkenvögeln verwendet werden soll. Hierbei handelt es sich im Bestand ebenfalls um einen intensiv bewirt-

schafteten Acker.  

Auf Flurstück 1891/1 sind Hochstamm-Obstbäume in zwei Reihen zu pflanzen. Für die Pflanzgrube empfiehlt sich 

eine Größe von 1 x 1 m und einer Tiefe von 50 cm. Der Obstbaum wird mit dem Pflanzkorb in das Pflanzloch gestellt 

und eingegraben. Die Obstbaumpflanzungen erfolgen im Reihenabstand von 15 m, der Pflanzabstand in der Reihe 

beträgt 12 m. Zu verwenden sind ausschließlich traditionelle Obstsorten. Wurzelschutz durch Sechskantgeflecht 

empfiehlt sich (nur) auf Standorten mit hohem Aufkommen an Wühlmäusen, ansonsten sollte er im Interesse der 

Wurzelentwicklung unterlassen werden. Bei Pflanzung und Pflege der Jungbäume ist auf ausreichenden Stamm-

schutz gegen Sonneneinstrahlung zu achten (Schilfrohrgeflecht oder Schutzanstrich). Alle Bäume sind durch geeig-

nete Baumschnittmaßnahmen in eine für Obstbäume typische Struktur zu überführen (3 Leitäste, Ansatz ca. 1,80 m 

über Boden, Stammverlängerung), im Weiteren fachmännisch zu erziehen und dauerhaft zu pflegen. Die Bäume sind 

mit einem Dreibock zu versehen; die Pflanzung ist in den ersten 5 Jahren bei Bedarf zu wässern. Ausfälle sind durch 

Nachpflanzungen zu ersetzen. 

Zur Aushagerung der Fläche ist diese in den ersten zwei Jahren 3-malig zu mähen. Ab dem zweiten Jahr ist eine 

Nachsaat durchzuführen. Dafür ist die Fläche zu mähen und durch Aufreißen der Grasnarbe (Egge, Striegel) vorzu-

bereiten. Daraufhin erfolgt die Nachsaat mit einer kräuterreichen Saatgutmischung für Magerrasen aus regionaler 

Herkunft. Die Mischung sollte zu 50 % aus Gräsern (Leitarten Festuca rubra, Festuca pratensis und Poa angustifolia) 

und 50 % aus Blumen (Leitarten Plantago lanceolata, Carum carvi, Sanguisorba officinalis, Leucanthemum vulgare, 

Centaurea cyanus, Daucus carota, Galium album, Centaurea jacea, Lotus corniculatus, Salvia pratensis) bestehen. 

Die Ansaatstärke liegt bei 3 g/m² (30 kg/ha). Die Mahd ist nach Aufgang der Saat zweimal jährlich im Zeitraum vom 

1. bis 15. Juni und ab dem 15. September durchzuführen. Das Schnittgut muss von der Fläche abgeräumt werden.  

Der Aufwuchs kann als Heu oder Silage verfüttert werden. Eine periodische Beweidung ist zulässig. Eine Düngung ist 

nicht zulässig. 

 

Mögliche Obstbaumarten für die Streuobstpflanzung:  

Traditionelle Apfelsorten: Alzenau_8290, Alzenauer Roter Rambur, Amrheinsapfel, Ausbacher Roter, Bachgau Re-

nette, Bischofsmütze, Bornhannes, Bürgstädter Roter, Friedberger Bohnapfel, Gelbe Schafsnase, Großwallstädter 

Rosenapfel, Grünapfel, Hausen_8832, Hausen_8897_8912, Heimbacher Wilder, Langer Grüner Gulderling, Rote 

Winterparmäne, Roter Fresquin, Roter Metternich, Ruhm aus Kelsterbach, Sodener Grüner, Steinbacher, Trennfur-

ter Renette, Wöbers Rambur 

Traditionelle Birnensorten: Feigenbirne, Haferkrüpsbirne, Hänserbirne, Mollebusch, Olivenbirne, Sommerblutbirne, 

Trockener Martin, Wildling von Einsiedel 

 

Östlich angrenzend zur Streuobstwiese soll eine mesophile Hecke auf Flurstück 1891 entstehen (B112 Mesophiles 

Gebüsch), die ein Habitat für Arten wie Stieglitz, Bluthänfling, Dorngrasmücke und Klappergrasmücke bieten kann. 

Die Hecke wird etwa 10 m breit, 68 m lang und umfasst rund 580 m2. Die Gehölzpflanzungen erfolgen mit heimi-

schen, standortgerechten Arten aus regionaler Herkunft. Die Hecke ist 3-reihig aufzubauen. Die Pflanzung in den 

äußeren Reihen besteht aus Heistern und Sträuchern und erfolgt im Verband.  
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In Anwendung des § 40 Abs. 4 BNatSchG ist ausschließlich Pflanzgut nicht gebietsfremder Herkunft zu verwenden. 

Die Bäume sind mit einem Dreibock und Stammschutz zu versehen, die Pflanzung ist in den ersten 5 Jahren bei 

Bedarf zu wässern. Die randlichen Säume sind als natürliche Staudenflur zu entwickeln und zu pflegen. Mit einer 

Strauchqualität von Str., v. 100-150 können Gehölzarten wie Faulbaum, Felsenbirne, Europäisches Pfaffenhütchen, 

Hundsrose, Kornelkirsche, Kreuzdorn, Liguster, Roter Hartriegel und Gemeiner Schneeball gepflanzt werden. Mit 

einer Mindestqualität von Sol. / H., 3 x v., 14-16 sind außerdem Arten wie Haselnuss, Schwarzer Holunder, Trauben-

kirsche, Weißdorn und Vogelbeere möglich. 

Abb. 26: Geplante Biotoptypen für die Anlage von Streuobst und einer Hecke 

 

Tab. 25: Kompensationsumfang nach BayKompV: A3 Neuanlage Streuobstfläche mit Heckenanpflanzung für Finkenvögel 

 

Die gesamten Ausgleichsmaßnahmen generieren 63.748 WP, sodass das Defizit des Bauvorhabens von 62.913,36 

WP vollständig ausgeglichen wird.  

 Biotoptyp WP Biotoptyp WP Prog-

nose-

wert 

Aufwer-

tung 

Fläche 

(m2) 

Kompensation-

sumfang in WP 

 A11 Intensiv bewirt-

schafte Äcker ohne 

oder mit stark ver-

armter Segetalve-

getation 

2 B441 Streuobst im Kom-

plex mit artenreichem 

extensiv genutztem 

Grünland (BK, § 30, LRT) 

 

12 -2 8 3.034 24.272 

 A11 Intensiv bewirt-

schafte Äcker ohne 

oder mit stark ver-

armter Segetalve-

getation 

2 B112 Mesophiles Gebü-

sche / Hecken  

 

10  8 582 4.656 

Summe 3.616 28.928 

© Bayerische Vermessungsverwaltung 
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3 Zusätzliche Angaben 

 

3.1 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

(Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, §§ 2a und 4c BauGB, Nr. 2 d) 

Bereits im Zuge des „Hösbacher Baulandmodells“ vom 16.11.2017 wurden u. a. soziale, ökonomische und ökologi-
sche Ziele für die künftige gemeindliche Bauleitplanung benannt. Mit Beschlussfassung vom 24.11.2022 wurde die 

Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplans „Erweiterung Sternberg“ beschlossen. Das Baugebiet soll mit 
besonderem Augenmerk auf Nachhaltigkeit, Bodenschonung und gleichwertige Befriedung der sozialen Bedürfnisse 

der Bevölkerung eine verstärkte ökologische Ausrichtung erhalten. 

Letztlich ist hier eine Abwägung von sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekten vorzunehmen. Innerhalb 

der Gemarkung Hösbach sind keine besseren Standortalternativen erkennbar, um den steigenden Wohnbedarf der 

Gemeinde zu decken. 

 

3.2 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf aufgetre-

tene Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben (Untersuchungsrahmen und -methodik)  

 (Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, §§ 2a und 4c BauGB, Nr. 3 a) 

Die Bestandsaufnahmen und Bewertungen des vorliegenden Umweltberichts basieren auf aktuellen Feld-Erhebun-

gen zur Pflanzen- und Tierwelt, auf der Auswertung vorhandener Unterlagen (Höhenschichtkarte, Luftbild, RegFNP, 

Bodenkarten) und Internetrecherchen behördlich eingestellter Informationen zu Boden, Wasser, Schutzgebieten 

und kulturhistorischen Informationen). Defizite bei der Grundlagenermittlung sind nicht erkennbar. 

 

3.3 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleit-

plans auf die Umwelt (Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, §§ 2a und 4c BauGB, Nr. 3 b) 

Konkrete Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die 

Umwelt sind bislang nicht geplant.  

Zu empfehlen ist jedoch eine Erfolgskontrolle der Pflanzmaßnahmen zur Durchgrünung des Plangebiets.  
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4 Zusammenfassung (Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, §§ 2a und 4c BauGB, Nr. 3 c) 

Die Marktgemeinde Hösbach plant die Aufstellung des Bebauungsplanes „Erweiterung Sternberg“ für den Ortsteil 

Wenighösbach. Ziel des Bebauungsplanes ist es, den dringenden Wohnraumbedarf der Region durch die Ausweisung 

eines Allgemeinen Wohngebietes auf einer Fläche von rd. 2,96 ha zu decken. Die Planung entspricht der übergeord-

neten Planung des Flächennutzungsplans und bedarf somit keiner Änderung.  

Die Fläche befindet sich am östlichen Rand der Ortslage von Wenighösbach an der Gabelung zwischen Friedhof-

straße und Dorfstraße. Im Umgriff des Bebauungsplans liegen folgende Flurstücke, Gemarkung Wenighösbach, Ge-

markungsnummer 090349: 3459/2, 3460, 3559 bis 3563, 3563/1, 3606 bis 3617 sowie jeweils teilweise 3536, 3558, 

3558/1, 3618 und 3626. Zusätzlich ist zur Entwässerung ein Regenrückhaltebecken und Entwässerungsgraben in 

Richtung der Hösbach geplant, der südlich des geplanten Baugebiets in den Flurstücken 5128, 2465, 2465/1 und 

2461 verlaufen soll. Auf den Flächen im Geltungsbereich finden sich derzeit Streuobstbestände, Frischwiesen, Ru-

deralflächen und vereinzelt Privatgärten bzw. Kleingartenanlagen. Im Norden schließt das Gebiet an Grünlandbe-

stände an. Im Südwesten schließt der Geltungsbereich an bereits bestehende Wohnbebauungen an. Im Osten wird 

der Planungsbereich von der Friedhofstraße begrenzt. Im Südlichsten Bereich des Geltungsbereichs ist ein Regen-

rückhaltebecken geplant, dessen Entwässerungsgraben in Richtung des Gewässers Hösbach verläuft.  

Das Plangebiet liegt in der Haupteinheitengruppe Rhein-Main-Tiefland in der Naturraumeinheit Vorderer Spessart 

(142) und damit in der Haupteinheitengruppe Odenwald, Spessart und Südrhön (D55). Der Boden im Geltungsbe-

reich wird fast ausschließlich geprägt von Braunerde aus skelettführendem (Kryo-)Lehm (Glimmerschiefer oder 

Gneis) (Nr. 744a). Hösbach selbst ist aufgrund der stark anthropogenen Nutzung erheblich überformt und wird bo-

denkundlich nicht differenziert Diese Funktionen werden im Geltungsbereich durch die Schaffung eines Allgemeinen 

Wohngebiets stark beeinträchtigt. Um einer Beeinträchtigung der Grundwasserneubildung entgegenzuwirken, soll-

ten möglichst viele der befestigten Flächen wasserdurchlässig ausgeführt und Dachflächen begrünt werden. Zudem 

sollten nicht überbaubare Flächen im Zuge der Erschließungsarbeiten konsequent vor dem Befahren bewahrt und 

von Lagerflächen freigehalten werden, um ihre natürlichen Bodenfunktionen zu bewahren.  

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Bauausführung Vorkehrungen zum schonenden Umgang mit dem Boden 

zu treffen sind. So gilt es Bodenschäden bei Ausbau, Trennung und Zwischenlagerung zu vermeiden, Baumaßnahmen 

auf die Bodenfeuchte abzustimmen, Stoffeinträge in den Unterboden zu verhindern, Bodenverdichtung zu vermei-

den bzw. zu minimieren und nach Abschluss der Bauphase naturnahe Bodenverhältnisse wiederherzustellen 

Das Plangebiet liegt im hydrogeologischen Großraum „Südwestdeutsches Grundgebirge“ und liegt außerhalb von 

Trinkwasserschutzgebieten. Es weist eine geringe bis äußerst geringe Durchlässigkeit auf. Das nächste Trinkwasser-

schutzgebiet „Mömbris“ befindet sich ca. 4,3 km nördlich der betroffenen Fläche. Südlich des Plangebiets verläuft 

in ca. 150 m Entfernung der Hösbach. Als weiteres Fließgewässer befindet sich ca. 36 m östlich des Plangebiets ein 

Bach welcher nach ca. 250 m in den Hösbach mündet. Gesetzlich festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind von 

der Planung nicht betroffen. Aufgrund der Lage des Baugebietes (Hanggelände bzw. Hangfuß) muss nach langanhal-

tenden und ergiebigen Niederschlagsereignissen mit dem erhöhten Andrang von Hang- und Schichtenwasser ge-

rechnet werden, einhergehend mit einem Anstieg des Grundwasserspiegels der Bachniederung. 

Entsprechende Wasserhaltungsmaßnahmen sind als offene Wasserhaltung (z. B. Pumpensümpfe, Bauzeiten-

drainage) vorzusehen. Es wird empfohlen, grundsätzlich Erd- und Verlegearbeiten ausschließlich bei niedrigem 

Grundwasserstand und in Zeiten hoher Verdunstungsraten (z. B. Sommermonate) auszuführen.  
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Das auf Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist in Zisternen zu sammeln und gemäß dem Stand der Technik 

als Brauchwasser für die Gartenbewässerung zu nutzen, sofern weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-

rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Niederschlagswasser soll ortsnah ver-

sickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer 

eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch was-

serwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG). 

Mit einer Abnahme der Luftqualität durch die mit der Erschließung entstandenen Nutzung des Plangebiets ist nicht 

zu rechnen. Da eine angemessene Ein- und Durchgrünung des Plangebiets erfolgt, wirkt sich dies positiv auf die 

Luftqualität aus. Nennenswerte Luftqualitätsverluste sind auch durch Einsatz moderner emissionsarmer Heizsys-

teme in der Wohnbebauung nicht zu erwarten. Die umliegenden Wälder, insbesondere nordwestlich von Wenighös-

bach, wirken als Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete, welche vorwiegend nachts kalte Luft in die Tallagen bringen. 

Sie mildern zudem extreme Klimaverhältnisse wie Hitze, Trockenheit und Stürme. Die Ackerflur des Siedlungsrandes 

wirkt bei klaren Nächten als Strahlungsfläche, welche vor allem bei Windstille klimawirksam ist. Die im nahen Um-

land entstandene Kalt- und Frischluft fließt in Richtung des im Tal liegenden Hösbachs. Der in einer Senke liegende 

Ort fungiert dabei als Kalt- und Frischluftsammelgebiet. Diese folgt dann dem Verlauf des Hösbachs nach Südosten. 

Gemessen an dem Verlust an Strahlungsfläche im Verhältnis zu verbleibender klimawirksamer Fläche, sind keine 

klimatischen Auswirkungen für umliegende Siedlungen zu befürchten. Die Frischluftzufuhr von Nordost ist kaum 

eingeschränkt, da die Luftmassen überwiegend auf der südöstlichen Seite der Friedhofstraße Richtung Mönchshof 

fließen und weiterhin ein klimatischer Austausch mit dem Umland ermöglicht wird. Auch hat die aus Norden und 

Nordosten kommende Kalt- und Frischluft weiterhin die Möglichkeit in die Wohnsiedlung zu strömen. Durch die 

Bebauung werden sich dadurch für die Anwohner keine nennenswerten klimatischen Veränderungen ergeben.  

Insgesamt sind die negativen Auswirkungen des Vorhabens auf die Vogelwelt im Eingriffsgebiet als mäßig bis leicht 

erhöht einzuschätzen. Brutreviere planungsrelevanter Arten werden verloren gehen, können aber durch CEF-Maß-

nahmen (C 01, C 02) und Kompensationsmaßnahmen (A 01, A 03) ausgeglichen werden. Um artenschutzrechtliche 

Verbote gemäß § 44 BNatSchG sicher auszuschließen, ist zudem eine Bauzeitenbeschränkung (V 01) einzuhalten. 

Der Verlust der Gehölzstruktur (Brut- und Nahrungshabitat) im Plangebiet ist durch die Neuanlage einer Strauch-

/Baumhecke zu kompensieren (A 03). Für den Steinkauz ist davon auszugehen, dass ein Nahrungs- bzw. Fortpflan-

zungshabitat verloren geht, sodass im Umfeld zwei Steinkauzröhren in Abstimmung mit der UNB zu installieren sind 

(C 02). Vorhandener Baumbestand außerhalb des direkten Eingriffsbereichs ist während der Bauphase fachgerecht 

zu schützen (V 05). 

Die negativen Auswirkungen des Vorhabens auf die Fledermäuse sind im Eingriffsgebiet als mäßig einzustufen. Kurz-

fristig kommt es zu einer Störung der Fledermausarten in ihrem Jagdhabitat durch das Bauvorhaben, die vorhande-

nen linearen Strukturen um das Plangebiet bleiben jedoch erhalten. Im Plangebiet werden durch den Eingriff Baum-

höhlen verloren gehen, welche durch die Installation von Ersatzquartieren auszugleichen sind (C 01). Innerhalb des 

Plangebiets und seiner Umgebung konnten Zauneidechsen nachgewiesen werden. Damit kein Verbotstatbestand 

eintritt, sind diese vor der Baufeldräumung in ein Ersatzhabitat umzusiedeln (V 03 i. V. m. A 02) und das Baufeld vor 

einem erneuten Einwandern aus der Nachbarschaft abzuzäunen (V 06). Die Haselmaus ist vom Eingriff nicht betrof-

fen, ebenso wie Tagfalter, Libellen, Amphibien und Heuschrecken. Aufgrund des Vorkommens von liegendem und 

stehendem Totholz im Plangebiet ist eine Sicherung der Totholzstrukturen für Käfer angebracht (V 05).  

Durch die Planung gehen strukturreiches Grünland, Streuobst sowie Gehölze verloren. Die daraus resultierenden 

WP belaufen sich bei insgesamt 62.913,36 WP, die kompensiert werden müssen. Dafür sind Ausgleichsmaßnahmen 

durchzuführen. Hierfür wird der Bereich des Regenrückhaltebeckens und dessen Entwässerungsgraben naturnahge-

staltet, Auengebüsche gepflanzt und Wiesen extensiviert.  
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Zusätzlich kommt eine externe Maßnahme mit Ackerflächen hinzu, die für die Schaffung eines Zauneidechsenhabi-

tats, Streuobstwiese sowie Hecken weitere WP für den Ausgleich generiert. Durch die Ausgleichsmaßnahmen kom-

men insgesamt 63.724 WP zusammen, sodass der Eingriff ausgeglichen wird.  

 

 

 










